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§ 1

Anwendungsbereich

Dieses Gesetz regelt den Vollzug der
Therapieunterbringung aufgrund des The-
rapieunterbringungsgesetzes vom 22. De-
zember 2010 (BGBl. I S. 2300, 2305), ge-
ändert durch Gesetz vom 5. Dezember
2012 (BGBl. I S. 2425).

§ 2

Einrichtungen

(1) Der Vollzug erfolgt in Einrichtun-
gen für Sicherungsverwahrung im Sinne
des § 2 Abs. 2 des Therapieunterbrin-
gungsgesetzes.

(2) Der Vollzug kann ausnahmsweise
in einer Einrichtung erfolgen, die Maßre-
geln der Besserung und Sicherung nach 
§ 63 oder § 64 des Strafgesetzbuchs voll-
zieht und die Voraussetzungen des § 2
Abs. 1 des Therapieunterbringungsgeset-
zes erfüllt, wenn diese Einrichtung im
Einzelfall für die Behandlung der psy-
chischen Störung besser geeignet ist.

§ 3

Ziele des Vollzugs

(1) Der Vollzug dient dem Ziel, die in-
folge einer psychischen Störung beste-
hende Gefährlichkeit der Untergebrach-
ten für die Allgemeinheit so zu mindern,
dass die Anordnung der Therapieunter-
bringung möglichst bald aufgehoben
werden kann. Die Untergebrachten sollen
befähigt werden, künftig ein Leben in so-
zialer Verantwortung ohne Straftaten zu
führen.

(2) Der Vollzug bezweckt zugleich den
Schutz der Allgemeinheit vor erheblichen
Straftaten.

§ 4

Gestaltung des Vollzugs

(1) Der Vollzug ist medizinisch-thera-
peutisch und unter Berücksichtigung not-
wendiger Sicherheitsbelange freiheitsori-
entiert auszurichten. Er gewährleistet ei-
ne angemessene Behandlung der im Ein-
zelfall vorliegenden psychischen Störung
auf der Grundlage eines individuell zu er-
stellenden Behandlungsplans. Der Voll-
zug ist unter Berücksichtigung therapeu-
tischer Gesichtspunkte und der Sicher-
heitsinteressen der Allgemeinheit so aus-
zugestalten, dass die Untergebrachten so
wenig wie möglich belastet werden.

(2) Das Leben im Vollzug ist den allge-
meinen Lebensverhältnissen so weit wie
möglich anzugleichen. Es soll den Bezug

zum Leben außerhalb des Vollzugs erhal-
ten, die Untergebrachten in ihrer Eigen-
verantwortung stärken und ihnen helfen,
sich in das Leben in Freiheit einzuglie-
dern. Schädlichen Folgen des Freiheits-
entzugs ist entgegenzuwirken.

(3) Die unterschiedlichen Lebenslagen
und Bedürfnisse der Untergebrachten,
insbesondere im Hinblick auf Alter, Ge-
schlecht und Herkunft, werden bei der
Gestaltung des Vollzugs und bei allen
Einzelmaßnahmen berücksichtigt.

§ 5

Behandlung, Motivation
(1) Den Untergebrachten sind die zur

Erreichung der Vollzugsziele erforderli-
chen Behandlungs- und Betreuungsmaß-
nahmen anzubieten. Die Behandlungs-
maßnahmen haben wissenschaftlichen
Erkenntnissen zu entsprechen.

(2) Die Erreichung der Vollzugsziele
nach § 3 Abs. 1 erfordert die Mitwirkung
der Untergebrachten. Ihre Bereitschaft
hierzu ist fortwährend zu wecken und zu
fördern. Die Motivationsmaßnahmen sind
zu dokumentieren.

§ 6

Verlegung
Die Untergebrachten können, wenn

dies zur Behandlung der psychischen Stö-
rung erforderlich ist, im Einvernehmen
mit der aufnehmenden Einrichtung und
nach Anhörung des nach § 4 des Thera-
pieunterbringungsgesetzes zuständigen
Gerichts in eine andere Einrichtung im
Sinne von § 2 verlegt werden.

§ 7
Entsprechende Anwendung anderer

Rechtsvorschriften
(1) Für den Vollzug in Einrichtungen

nach § 2 Abs. 1 finden, soweit Zweck und
Eigenart der Therapieunterbringung
nicht entgegenstehen, die §§ 6 bis 76, 
§ 78 Nr. 1 und 2 sowie § 79 des Hessi-
schen Sicherungsverwahrungsvollzugsge-
setzes vom 5. März 2013 (GVBl. S. 46)
entsprechende Anwendung mit der Maß-
gabe, dass
1. sich die Behandlungsuntersuchung

nach § 9 Abs. 2 des Hessischen Siche-
rungsverwahrungsvollzugsgesetzes
insbesondere auf alle Umstände, die
für die Behandlung der psychischen
Störung maßgeblich sind, erstreckt,

2. bei der Entscheidung über die Gewäh-
rung vollzugsöffnender Maßnahmen
nach § 13 Abs. 2 bis 4 des Hessischen
Sicherungsverwahrungsvollzugsgeset-
zes auch medizinisch-therapeutische
Gesichtspunkte zu berücksichtigen
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sind, statt der Strafvollstreckungskam-
mer das nach § 4 des Therapieunter-
bringungsgesetzes zuständige Gericht
anzuhören ist und die Anhörung nach
§ 16 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des Hessischen
Sicherungsverwahrungsvollzugsgeset-
zes entfällt,

3. in den Fällen des § 60 Abs. 1, 2 und 4
des Hessischen Sicherungsverwah-
rungsvollzugsgesetzes eine Übermitt-
lung von Daten auch an das nach § 4
des Therapieunterbringungsgesetzes
und das für Entscheidungen nach 
§ 327 des Gesetzes über das Verfahren
in Familiensachen und in den Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbar-
keit vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I
S. 2586, 2587), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 18. Februar 2013 (BGBl. I
S. 266), zuständige Gericht zulässig ist.
(2) Für den Vollzug in Einrichtungen

nach § 2 Abs. 2 finden, soweit Zweck und
Eigenart der Therapieunterbringung
nicht entgegenstehen, die §§ 2 bis 38 des
Maßregelvollzugsgesetzes vom 3. Dezem-
ber 1981 (GVBl. I S. 414, 440), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 27. September
2012 (GVBl. S. 290), in der jeweils gelten-
den Fassung, entsprechende Anwendung
mit der Maßgabe, dass
1. sich die erforderliche ärztliche Be-

handlung nach § 7 Abs. 1 Satz 1 des
Maßregelvollzugsgesetzes auf die Er-
reichung des Vollzugsziels nach § 3
Abs. 1 bezieht,

2. die Mitteilung nach § 8 Abs. 1 Satz 4
des Maßregelvollzugsgesetzes über
die Verlegung in den offenen Vollzug
an das nach § 4 des Therapieunter-
bringungsgesetzes zuständige Gericht
zu erfolgen hat,

3. die Gewährung von Urlaub nach § 9
Abs. 1 Satz 1 des Maßregelvollzugsge-
setzes nur zum Zwecke der Behand-
lung oder der Vorbereitung auf die
Entlassung der untergebrachten Per-
son erfolgen kann,

4. die Zustimmung zur Gewährung eines
Urlaubs von mehr als drei Tagen oder
von mehr als insgesamt neun Tagen in
einem Kalendermonat nach § 9 Abs. 3
des Maßregelvollzugsgesetzes von
dem nach § 4 des Therapieunterbrin-
gungsgesetzes zuständigen Gericht
einzuholen ist und

5. eine Übermittlung von Daten in ge-
richtlichen Verfahren an die in Abs. 1
Nr. 3 genannten Gerichte zulässig ist.

§ 8

Unterrichtung

Die Einrichtung unterrichtet das nach
§ 4 des Therapieunterbringungsgesetzes
zuständige Gericht und die Aufsichtsbe-
hörde, sobald nach ihrer Überzeugung
die Voraussetzungen für eine Unterbrin-
gung nicht mehr vorliegen.

§ 9

Zuständigkeiten

(1) Zuständige Behörde für den Antrag
zur Einleitung eines gerichtlichen Verfah-
rens zur Unterbringung nach § 5 Abs. 1
Satz 1 des Therapieunterbringungsgeset-
zes und für die Zuführung in die Einrich-
tung nach § 11 Abs. 1 des Therapieunter-
bringungsgesetzes ist der Gemeindevor-
stand.

(2) Zuständig für den Vollzug ist die
Einrichtung nach § 2.

§ 10

Einschränkung von Grundrechten

Aufgrund dieses Gesetzes können ein-
geschränkt werden die Grundrechte auf

1. die körperliche Unversehrtheit (Art. 2
Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes und
Art. 3 der Verfassung des Landes Hes-
sen),

2. die Freiheit der Person (Art. 2 Abs. 2
Satz 2 des Grundgesetzes und Art. 5
der Verfassung des Landes Hessen)
und

3. das Brief-, Post- und Fernmeldege-
heimnis (Art. 10 Abs. 1 des Grundge-
setzes und Art. 12 der Verfassung des
Landes Hessen).

§ 11

Übergangsbestimmungen

Untergebrachte, die sich zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes
nicht in Einrichtungen nach § 2 Abs. 1 be-
finden, werden dorthin verlegt, soweit
nicht ein Fall des § 2 Abs. 2 vorliegt.

§ 12

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2014
in Kraft. Es tritt mit Ablauf des 31. De-
zember 2018 außer Kraft.
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Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 27. Juni 2013

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r

B o u f f i e r d e r  J u s t i z ,  f ü r  I n t e g r a t i o n  u n d
E u r o p a

H a h n
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Artikel 11)

Das Hessische Gesetz über die öffent-
liche Sicherheit und Ordnung in der Fas-
sung vom 14. Januar 2005 (GVBl. I S. 14),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
27. Mai 2013 (GVBl. S. 218), wird wie
folgt geändert:

1. In der Übersicht wird die Angabe zu 
§ 115 wie folgt gefasst:

„§ 115 Inkrafttreten“

2. § 15a wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach der An-
gabe „§ 96 Abs. 1“ das Komma
und die Angabe „§ 113a“ 
gestrichen und die Angabe
„29. April 2009 (BGBl. I 
S. 994)“ durch „20. Juni 2013
(BGBl. I S. 1602)“ ersetzt.

bb) Folgende Sätze werden ange-
fügt:

„Auskunft über Bestandsdaten
nach den §§ 95 und 111 des
Telekommunikationsgesetzes
können die Polizeibehörden
von demjenigen, der geschäfts-
mäßig Telekommunikations-
dienste erbringt oder daran
mitwirkt, unter den Vorausset-
zungen des § 12 Abs. 1 Satz 1,
Abs. 3 und 4 verlangen (§ 113
Abs. 1 Satz 1 und 3 des Tele-
kommunikationsgesetzes). Be-
zieht sich das Auskunftsverlan-
gen nach Satz 3 auf Daten, mit-
tels derer der Zugriff auf End-
geräte oder auf Speicherein-
richtungen, die in diesen End-
geräten oder hiervon räumlich
getrennt eingesetzt werden,
geschützt wird (§ 113 Abs. 1
Satz 2 des Telekommunikati-
onsgesetzes), darf die Auskunft
nur verlangt werden, wenn die
gesetzlichen Voraussetzungen
für die Nutzung der Daten vor-
liegen. Die Auskunft über Be-
standsdaten anhand einer zu
einem bestimmten Zeitpunkt
zugewiesenen Internetproto-
koll-Adresse darf nur zur Ab-
wehr einer gegenwärtigen er-
heblichen Gefahr verlangt
werden. § 29 Abs. 6 gilt für
Satz 4 und 5 entsprechend.“

b) In Abs. 5 Satz 1 wird die Angabe
„Abs. 1 bis 4“ durch „Abs. 1, 2 
Satz 1, Abs. 3 oder 4“ ersetzt.

c) Nach Abs. 5 wird als Abs. 5a einge-
fügt:

„(5a) Maßnahmen nach Abs. 2
Satz 4 dürfen nur zur Abwehr einer
gegenwärtigen erheblichen Gefahr
auf Antrag der Behördenleitung
durch das Gericht angeordnet wer-
den. Bei Gefahr im Verzug kann die
Anordnung durch die Behördenlei-
tung getroffen werden. In diesem
Fall ist die gerichtliche Entschei-
dung unverzüglich nachzuholen.
Satz 1 bis 3 finden keine Anwen-
dung, wenn die betroffene Person
vom Auskunftsverlangen bereits
Kenntnis hat oder haben muss oder
wenn die Nutzung der Daten be-
reits durch eine gerichtliche Ent-
scheidung gestattet wird. Das Vor-
liegen der Voraussetzungen nach
Satz 4 ist aktenkundig zu machen.
Abs. 5 Satz 2 bis 4 gilt entspre-
chend.“

d) In Abs. 6 Satz 1 werden die Wörter
„die Maßnahme“ durch die Angabe
„Maßnahmen nach Abs. 1, 2 Satz 1,
Abs. 3 oder 4“ ersetzt.

3. § 115 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden das Kom-
ma und das Wort „Außerkrafttre-
ten“ gestrichen.

b) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird
gestrichen.

c) Abs. 2 wird aufgehoben.

Artikel 22)

§ 4a des Gesetzes über das Landesamt
für Verfassungsschutz vom 19. Dezember
1990 (GVBl. I S. 753), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 12. Dezember 2012
(GVBl. S. 578), wird wie folgt geändert:

1. Als neuer Abs. 3 wird eingefügt:

„(3) Das Landesamt für Verfas-
sungsschutz darf, soweit dies zur Erfül-
lung seiner Aufgaben nach § 2 Abs. 2
erforderlich ist, von demjenigen, der
geschäftsmäßig Telekommunikations-
dienste erbringt oder daran mitwirkt,
Auskunft über die nach den §§ 95 und
111 des Telekommunikationsgesetzes
vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1190),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
20. Juni 2013 (BGBl. I S. 1602), erhobe-
nen Daten verlangen (§ 113 Abs. 1
Satz 1 und 3 des Telekommunikations-
gesetzes); dies gilt auch für Daten, mit-
tels derer der Zugriff auf Endgeräte
oder auf Speichereinrichtungen, die in
diesen Endgeräten oder hiervon räum-
lich getrennt eingesetzt werden, ge-
schützt wird (§ 113 Abs. 1 Satz 2 
des Telekommunikationsgesetzes). Die
Auskunft darf auch anhand einer zu

1) Ändert FFN 310-63
2) Ändert FFN 18-3

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
zur Änderung des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit 

und Ordnung und des Gesetzes über das Landesamt für Verfassungsschutz

Vom 27. Juni 2013
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einem bestimmten Zeitpunkt zugewie-
senen Internetprotokoll-Adresse ver-
langt werden (§ 113 Abs. 1 Satz 3 des
Telekommunikationsgesetzes). Die Aus-
kunft darf nur verlangt werden, wenn
die gesetzlichen Voraussetzungen für
die Nutzung der Daten vorliegen.“

2. Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4.

3. Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5 und
wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Auskünfte nach Abs. 3, soweit Da-
ten nach § 113 Abs. 1 Satz 2 und 3
des Telekommunikationsgesetzes
betroffen sind, und Auskünfte nach
Abs. 4 dürfen nur auf Anordnung
des für den Verfassungsschutz zu-
ständigen Ministeriums eingeholt
werden.“

b) Satz 9 wird wie folgt gefasst:

„Für die Verarbeitung der erhobe-
nen Daten nach Abs. 3, soweit Da-
ten nach § 113 Abs. 1 Satz 2 und 3
des Telekommunikationsgesetzes
betroffen sind, und für die Verar-
beitung der nach Abs. 4 Nr. 1 bis 3
erhobenen Daten ist § 4 des Artikel
10-Gesetzes entsprechend anzu-
wenden.“

4. Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 6 und
wie folgt gefasst:

„(6) Für die erteilte Auskunft nach
Abs. 3 und 4 Nr. 2 hat das Landesamt
für Verfassungsschutz eine Entschädi-
gung zu gewähren, deren Umfang sich
nach § 23 in Verbindung mit Anlage 3

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet

Wiesbaden, den 27. Juni 2013

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

B o u f f i e r d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

R h e i n

des Justizvergütungs- und -entschädi-
gungsgesetzes vom 5. Mai 2004 (BGBl. I
S. 718, 776), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 5. Dezember 2012 (BGBl. I
S. 2418), in der jeweils geltenden Fas-
sung bemisst; die Vorschriften über die
Verjährung in § 2 Abs. 1 und 4 des
Justizvergütungs- und -entschädi-
gungsgesetzes finden entsprechende
Anwendung. Im Übrigen hat der Ver-
pflichtete die Auskunft unentgeltlich
zu erteilen. Die zur Auskunftserteilung
erforderlichen Daten müssen unver-
züglich, vollständig und richtig über-
mittelt werden. Das Auskunftsersu-
chen und die übermittelten Daten dür-
fen dem Betroffenen oder Dritten vom
Verpflichteten nicht mitgeteilt wer-
den.“

5. Der bisherige Abs. 6 wird Abs. 7 und
die Angabe „des Abs. 3“ wird durch
„der Abs. 3 und 4“ ersetzt.

6. Der bisherige Abs. 7 wird Abs. 8 und
die Angabe „Abs. 2 und 3“ wird je-
weils durch „Abs. 2 bis 4“ ersetzt.

Artikel 3

Durch die Art. 1 und 2 wird das Fern-
meldegeheimnis (Art. 10 Abs. 1 des
Grundgesetzes, Art. 12 der Verfassung
des Landes Hessen) eingeschränkt.

Artikel 4

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.



Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet

Wiesbaden, den 27. Juni 2013

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

B o u f f i e r d e r  F i n a n z e n

D r.  S c h ä f e r
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Artikel 11)

Änderung des Finanzausgleichsgesetzes

Das Finanzausgleichsgesetz in der
Fassung vom 29. Mai 2007 (GVBl. I 
S. 310), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 23. Mai 2013 (GVBl. S. 207), wird
wie folgt geändert:

1. In § 10 Abs. 3 werden nach dem Wort
„laufende“ die Wörter „und das fol-
gende“ eingefügt.

2. § 11 wird wie folgt geändert:

a) Als neuer Abs. 4 wird eingefügt:

„(4) Ist in einer Gemeinde die für
die Berechnung des Hauptansatzes
maßgebende Einwohnerzahl in den
letzten zehn Jahren gesunken, wird
ihr ein Ergänzungsansatz für Bevöl-
kerungsrückgang gewährt. Dazu
wird der Hauptansatz um die Hälfte
des Hundertsatzes des Bevölke-
rungsrückgangs erhöht.“

b) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5.

3. § 17 wird wie folgt geändert:

a) Als neuer Abs. 5 wird eingefügt:

„(5) Ist in einem Landkreis die
für die Berechnung des Hauptan-
satzes maßgebende Einwohnerzahl
in den letzten zehn Jahren gesun-
ken, wird ihm ein Ergänzungsan-
satz für Bevölkerungsrückgang ge-
währt. Dazu wird der Hauptansatz
um die Hälfte des Hundertsatzes
des Bevölkerungsrückgangs er-
höht.“

b) Die bisherigen Abs. 5 und 6 werden
die Abs. 6 und 7.

4. § 29 werden folgende Sätze angefügt:

„Die Zuweisungen sind im Finanz-
haushalt zu vereinnahmen. Sie können
auch zur Tilgung von Investitionskre-
diten eingesetzt werden. Die Zuwei-
sungen können abweichend von Satz 3
im Ergebnishaushalt eingesetzt wer-
den, soweit und solange beim Zuwen-
dungsempfänger keine Auszahlungen
für Investitionen oder Investitionsför-
dermaßnahmen oder für die Tilgung
von Investitionskrediten anfallen.“

Artikel 2

Übergangsregelung zur ermäßigten
Kreisumlage der Sonderstatusstädte

(1) Für das Ausgleichsjahr 2014 wer-
den abweichend von § 37 Abs. 2 Satz 2
des Finanzausgleichsgesetzes die Umla-
gegrundlagen nicht auf 56,5 vom Hun-
dert, sondern auf 50,0 vom Hundert ermä-
ßigt.

(2) Zum Ausgleich für die Aussetzung
der Erhöhung der Grundlage ihrer Kreis-
umlage im Ausgleichsjahr 2014 zahlen bis
zum 30. September 2014 die Städte (Son-
derstatusstädte)

Bad Homburg 1.260.000 Euro

Fulda 1.136.000 Euro

Gießen 1.601.000 Euro

Hanau 2.330.000 Euro

Marburg 1.623.000 Euro

Rüsselsheim 1.459.000 Euro

Wetzlar 767.000 Euro

an ihren jeweiligen Landkreis.

(3) Abweichend von § 37 Abs. 3 Satz 7
des Finanzausgleichsgesetzes gilt für das
Ausgleichsjahr 2014 ein zweifacher Vom-
hundertsatz.

Artikel 3

Ermächtigung zur Neubekanntmachung

Die Ministerin oder der Minister der
Finanzen wird ermächtigt, das Finanzaus-
gleichsgesetz in der sich aus diesem Ge-
setz ergebenden Fassung in neuer Para-
grafenfolge und mit neuem Datum be-
kannt zu machen und dabei Unstimmig-
keiten des Wortlautes zu beseitigen.

Artikel 4

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2014
in Kraft. Es tritt mit Ablauf des 31. De-
zember 2015 außer Kraft.

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
zur Anpassung des Kommunalen Finanzausgleichs an die Herausforderungen 

des demografischen Wandels und zur Stärkung des ländlichen Raums

Vom 27. Juni 2013

1) Ändert FFN 41-16
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Artikel 11)

Gesetz zur Ausführung von Artikel 141
der Verfassung des Landes Hessen

(Artikel 141-Gesetz)

§ 1

Grundsätze für die Veranschlagung 
von Kreditaufnahmen zur Deckung von

Ausgaben

(1) Der Haushalt ist ungeachtet der
Einnahmen- und Ausgabenverantwor-
tung des Landtags und der Landesregie-
rung in einer konjunkturellen Normallage
grundsätzlich ohne Einnahmen aus Kredi-
ten auszugleichen. Dabei sind die Ein-
nahmen und die Ausgaben um finanzielle
Transaktionen nach § 4 sowie um die Zu-
führungen zum und die Entnahmen aus
dem Sondervermögen „Versorgungsrück-
lage des Landes Hessen“ zu bereinigen.

(2) Wird für das Haushaltsjahr eine von
der Normallage abweichende negative
wirtschaftliche Entwicklung erwartet, ist
eine Kreditaufnahme in Höhe der erwar-
teten Wirkung der konjunkturellen Ent-
wicklung auf den Haushalt zulässig. Ist
mit einer positiven Abweichung von der
wirtschaftlichen Normallage zu rechnen,
sind konjunkturbedingte Überschüsse in
Höhe der erwarteten Wirkung der kon-
junkturellen Entwicklung auf den Haus-
halt zu bilden.

(3) Kreditermächtigungen für Landes-
betriebe, Hochschulen des Landes und
Sondervermögen sind ausgeschlossen, so-
weit durch Gesetz nichts anderes be-
stimmt ist.

§ 2

Ausnahmesituationen

Bei Naturkatastrophen oder außerge-
wöhnlichen Notsituationen, die sich der
Kontrolle des Staates entziehen und die
staatliche Finanzlage erheblich beein-
trächtigen, können aufgrund eines Be-
schlusses von zwei Dritteln der Mitglieder
des Landtags abweichend von § 1 Abs. 1
Einnahmen aus Krediten vorgesehen wer-
den. In den Beschluss ist ein Tilgungsplan
aufzunehmen, der sicherstellt, dass die
nach Satz 1 aufgenommenen Kredite in-
nerhalb eines angemessenen Zeitraums
zurückgeführt werden. Dieser Zeitraum
ist unter Berücksichtigung der jeweiligen
Ausnahmesituation, der Höhe der Kredit-
aufnahme sowie der konjunkturellen Si-
tuation zu bestimmen. Die vollständige
Tilgung soll regelmäßig über einen Zeit-
raum von sieben Jahren erfolgen.

§ 3

Kreditermächtigung

(1) Das Haushaltsgesetz bestimmt, bis
zu welcher Höhe das Finanzministerium
Kredite aufnehmen darf

1. zur Deckung von Ausgaben unter den
Voraussetzungen der §§ 1 und 2,

2. zur fortlaufenden Anschlussfinanzie-
rung bestehender Kredite am Kapital-
markt, wobei eine angemessene Redu-
zierung des Schuldenstandes des Lan-
des anzustreben ist, und

3. zur Aufrechterhaltung einer ordnungs-
mäßigen Kassenwirtschaft (Kassenver-
stärkungskredite); soweit diese Kredite
zurückgezahlt sind, kann die Ermäch-
tigung wiederholt in Anspruch genom-
men werden.

Kassenverstärkungskredite nach Satz 1
Nr. 3 dürfen nicht später als sechs Monate
nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das
sie aufgenommen worden sind, fällig wer-
den.

(2) Ist bis zum Schluss eines Haushalts-
jahres der Haushaltsplan für das folgende
Jahr nicht verkündet, ist bis zu seinem 
Inkrafttreten die Landesregierung nach
Art. 140 der Verfassung des Landes Hes-
sen ermächtigt, Kredite nach Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 aufzunehmen. Das im letzten Haus-
haltsgesetz bewilligte Kassenkreditvolu-
men gilt fort.

§ 4

Finanzielle Transaktionen

Finanzielle Transaktionen im Sinne
des § 1 Abs. 1 sind Einnahmen aus der
Veräußerung von Beteiligungen, Einnah-
men aus der Kreditaufnahme beim öffent-
lichen Bereich und aus Darlehensrück-
flüssen sowie Ausgaben für den Erwerb
von Beteiligungen, für Tilgungen an den
öffentlichen Bereich und für die Vergabe
von Darlehen, solange und soweit nicht
auf ihre Rückzahlung verzichtet wird. Der
Verzicht auf die Rückzahlung von Darle-
hen ist bei der Ermittlung der zulässigen
Kreditaufnahme nach § 1 wie eine Ein-
nahme aus Darlehensrückflüssen zu be-
handeln.

§ 5

Konjunkturkomponente

(1) Zur Feststellung der Auswirkungen
einer Abweichung von der wirtschaftli-
chen Normallage auf den Landeshaushalt
ermittelt das Finanzministerium eine Kon-
junkturkomponente. Bei einer negativen
Abweichung von der wirtschaftlichen
Normallage können in Höhe der Kon-
junkturkomponente Einnahmen aus Kre-*) FFN 43-83

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
zur Ausführung von Artikel 141 der Verfassung des Landes Hessen 

(Artikel 141-Gesetz) sowie zur 
Änderung der Hessischen Landeshaushaltsordnung*)

Vom 26. Juni 2013
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diten veranschlagt werden, soweit zum
Ausgleich der konjunkturbedingten Min-
dereinnahmen keine zweckentsprechen-
den Rücklagen zur Verfügung stehen. Die
bei einer positiven Abweichung entste-
henden konjunkturbedingten Überschüs-
se sind zur Tilgung bestehender konjunk-
turbedingter Kredite aus Vorjahren zu
veranschlagen; danach verbleibende Be-
träge können zur Tilgung bestehender
Kredite aus Vorjahren verwendet oder ei-
ner zweckgebundenen Rücklage zuge-
führt werden.

(2) Die Konjunkturkomponente besteht
aus der Ex-ante-Konjunkturkomponente
nach Abs. 3 und der Steuerabweichungs-
komponente nach Abs. 4. Die zulässige
konjunkturbedingte Kreditaufnahme oder
der konjunkturbedingte Überschuss er-
gibt sich aus der um die Steuerabwei-
chungskomponente bereinigten Ex-ante-
Konjunkturkomponente.

(3) Die Ex-ante-Konjunkturkomponen-
te wird einmalig bei der Haushaltsaufstel-
lung entsprechend dem für den Bundes-
haushalt aufgrund von Art. 115 Abs. 2
Satz 5 des Grundgesetzes in Verbindung
mit dem Artikel 115-Gesetz vom 10. Au-
gust 2009 (BGBl. I S. 2702, 2704) gelten-
den Konjunkturbereinigungsverfahren be-
stimmt.

(4) Die Steuerabweichungskomponen-
te errechnet sich als Differenz zwischen
den bei Haushaltsaufstellung veran-
schlagten Steuereinnahmen für das kom-
mende Haushaltsjahr (Basissteuern) und
der tatsächlichen Entwicklung der Steu-
ereinnahmen bis zum Abschluss des
Haushaltsjahres. Die Basissteuern werden
regelmäßig auf der Grundlage der Früh-
jahrs-Steuerschätzung des dem Haus-
haltsjahr vorangehenden Jahres ermittelt.
Die Steuereinnahmen sind hierbei auf
derselben gesamtwirtschaftlichen Projek-
tion zu schätzen, auf deren Grundlage
auch die Berechnung der Ex-ante-Kon-
junkturkomponente beruht. Die Differenz
nach Satz 1 ist um die Auswirkungen von
Rechtsänderungen auf die Steuereinnah-
men, die zum Zeitpunkt der Haushalts-
aufstellung noch nicht bekannt waren
und bis zum Ende des laufenden Haus-
haltsjahrs kassenwirksam werden, zu be-
reinigen. Von den Steuereinnahmen sind
die Zahlungen des Landes in den Länder-
finanzausgleich und die Steuerverbund-
masse nach § 2 des Finanzausgleichsge-
setzes in der Fassung vom 29. Mai 2007
(GVBl. I S. 310), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 14. Dezember 2012 (GVBl. 
S. 643), in Abzug zu bringen.

(5) Das Verfahren zur Ermittlung der
Konjunkturkomponente ist regelmäßig
unter Berücksichtigung des Standes der
Wissenschaft zu überprüfen und fortzu-
entwickeln.

§ 6

Konjunkturausgleichskonto

Die sich nach § 5 Abs. 2 nach Ab-
schluss des Haushaltsjahres ergebende
Konjunkturkomponente ist bis zum 

30. April des dem Haushaltsjahr folgen-
den Jahres auf einem Konjunkturaus-
gleichskonto zu erfassen.

§ 7

Kontrollkonto

(1) Weicht die tatsächliche Kreditauf-
nahme von dem Betrag ab, der sich nach
Abschluss des betreffenden Haushaltsjah-
res auf der Grundlage der tatsächlichen
Wirkung der konjunkturellen Entwick-
lung auf den Haushalt nach § 1 ergibt,
wird diese Abweichung bis zum 30. April
des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
auf einem Verrechnungskonto (Kontroll-
konto) erfasst. Soweit in einer erhöhten
Kreditaufnahme des Jahres zugleich auch
Kredite aufgrund einer Ausnahme nach 
§ 2 enthalten sind, sind diese vor Aufnah-
me in das Kontrollkonto zu bereinigen.

(2) Bei negativem Saldo ist auf einen
Ausgleich des Kontrollkontos hinzuwir-
ken. Der negative Saldo des Kontrollkon-
tos soll einen Betrag in Höhe von 5 Pro-
zent der durchschnittlichen Steuereinnah-
men des Landes nach § 5 Abs. 4 Satz 5
der dem Haushalt vorangegangenen drei
Haushaltsjahre nicht überschreiten.

§ 8

Abweichungsrechte bei 
Nachtragshaushaltsgesetzen

Bei Nachträgen zum Haushaltsgesetz
und zum Haushaltsplan kann die nach § 1
ermittelte zulässige Kreditaufnahme bis
zu einem Betrag in Höhe von 3 Prozent
der im Haushaltsplan veranschlagten
Steuereinnahmen des Landes nach § 5
Abs. 4 Satz 5 erhöht werden. In diesem
Nachtrag dürfen keine neuen Maßnah-
men veranschlagt werden, die zu Mehr-
ausgaben oder zu Mindereinnahmen füh-
ren. Die Regelungen der §§ 6 und 7 Abs. 1
bleiben unberührt.

§ 9

Unterrichtung des Landtages

Die Landesregierung unterrichtet den
Landtag bis zum 30. April des dem Haus-
haltsjahr folgenden Jahres über

1. den Vollzug der Tilgungspläne nach 
§ 2 Satz 2,

2. die Veränderung und den Bestand des
Konjunkturausgleichskontos nach § 6,

3. die Veränderung und den Bestand des
Kontrollkontos nach § 7 und

4. die Umsetzung der nach § 7 Abs. 2 er-
forderlichen Anpassungsschritte.

§ 10

Prüfungsrechte des Rechnungshofes

Die Prüfungsrechte des Rechnungshofs
nach Teil V der Hessischen Landeshaus-
haltsordnung in der Fassung vom 
15. März 1999 (GVBl. I S. 248), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 27. September
2012 (GVBl. S. 290), bleiben unberührt.
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§ 11

Übergangsregelung

Dieses Gesetz ist erstmals auf den
Haushalt des Jahres 2015 anzuwenden.
Abweichend von § 1 Abs. 1 beträgt die
zulässige Kreditaufnahme

1. im Jahr 2015: vier Fünftel,

2. im Jahr 2016: drei Fünftel,

3. im Jahr 2017: zwei Fünftel,

4. im Jahr 2018: ein Fünftel

der um die Konjunkturkomponente nach
§ 5, den Saldo der finanziellen Transak-
tionen nach § 4 sowie den Saldo der Zu-
und Abführungen zum Sondervermögen
„Versorgungsrücklage des Landes Hes-
sen“ bereinigten Kreditaufnahme des
Jahres 2014.

Artikel 22)

Änderung der 
Hessischen Landeshaushaltsordnung

Die Hessische Landeshaushaltsord-
nung in der Fassung vom 15. März 1999
(GVBl. I S. 248), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 27. September 2012 (GVBl. 
S. 290), wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die Anga-
be zu § 18 wie folgt gefasst:
„§ 18 (weggefallen)“

2. § 18 wird aufgehoben.

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2015
in Kraft.

2) Ändert FFN 43-25

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet

Wiesbaden, den 26. Juni 2013

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r

B o u f f i e r d e r  F i n a n z e n

D r.  S c h ä f e r
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Artikel 11)

Änderung des 
Hessischen Lehrerbildungsgesetzes

Das Hessische Lehrerbildungsgesetz in
der Fassung vom 28. September  2011
(GVBl. I S. 590), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 27. Mai 2013 (GVBl. 
S. 218), wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt
geändert:

a) Die Angabe zu § 15 wird wie folgt
gefasst:

„§ 15 Praktika, schulpraktische
Studien und Praxissemes-
ter“

b) Die Angabe zu § 16 wird wie folgt
gefasst: 

„§ 16 Nähere Ausgestaltung des
Studiums, der Praktika, der
schulpraktischen Studien
und des Praxissemesters“

2. In § 9 Abs. 4 Satz 1 werden nach den
Wörtern „schulpraktischen Studien“
die Wörter „und im Praxissemester“
eingefügt.

3. § 10 Abs. 4 Satz 3 wird aufgehoben.

4. § 11 Abs. 4 Satz 3 wird aufgehoben.

5. § 12 Abs. 6 Satz 3 wird aufgehoben.

6. § 13 wird wie folgt gefasst:

„§ 13

Studium für das Lehramt an 
beruflichen Schulen

(1) Das Studium für das Lehramt
an beruflichen Schulen wird durch ei-
nen akkreditierten Masterabschluss
nachgewiesen, der die Vorgaben der
Rahmenvereinbarung der Ständigen
Konferenz der Kultusminister der
Länder der Bundesrepublik Deutsch-
land über die Ausbildung und Prü-
fung für ein Lehramt der Sekundar-
stufe II (berufliche Fächer) oder für
die beruflichen Schulen (Lehramtstyp
5) vom 12. Mai 1995 in der Fassung
vom 7. März 2013 erfüllt. 

(2) Bei lehramtsbezogenen Bache-
lorstudiengängen, die auf die Auf-
nahme eines Masterstudiengangs
nach Abs. 1 zielen, und bei Master-
studiengängen nach Abs. 1 wirkt zur
Sicherung der staatlichen Verantwor-
tung für die inhaltlichen Anforderun-
gen der Lehrerausbildung das Hessi-
sche Kultusministerium in der Akkre-
ditierung mit. Die Akkreditierung des
jeweiligen Studiengangs bedarf sei-
ner Zustimmung.“

7. § 14 Abs. 4 Satz 3 wird aufgehoben.

8. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst:

„Praktika, schulpraktische Studien
und Praxissemester“

b) Als Abs. 7 wird angefügt:

„(7) Abweichend von den 
Abs. 1 bis 6 haben die Johann
Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt am Main für das Studi-
um für das Lehramt an Gymna-
sien, die Justus Liebig-Universität
Gießen für das Studium für das
Lehramt an Förderschulen und die
Universität Kassel für das Studium
für das Lehramt an Grundschulen
sowie für das Studium für das
Lehramt an Hauptschulen und Re-
alschulen im Einvernehmen mit
den für das Schulwesen und das
Hochschulwesen zuständigen Mi-
nisterien in den Studienordnun-
gen Regelungen zur Erprobung ei-
nes Praxissemesters ab dem Win-
tersemester 2014/2015 zu treffen.
Die Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst Frankfurt am
Main ist hinsichtlich der Studie-
renden für das Lehramt an Gym-
nasien im Fach Musik zu beteili-
gen. Das Praxissemester beginnt
frühestens nach dem Ende der
Vorlesungszeit des zweiten Fach-
semesters und endet spätestens
am letzten Vorlesungstag des vier-
ten Fachsemesters. Die Hochschu-
len werden die Erprobung des
Praxissemesters unter Einbezie-
hung der Lehrkräfte, welche die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
des Praxissemesters in der Schule
betreuen, fortlaufend wissen-
schaftlich begleiten und evaluie-
ren.“

9. § 16 wird wie folgt gefasst:

„§ 16

Nähere Ausgestaltung des Studiums,
der Praktika, der schulpraktischen
Studien und des Praxissemesters

Die nähere Ausgestaltung des Stu-
diums wird durch Rechtsverordnung
mit Regelungen insbesondere

1. über die Gestaltung und die Inhal-
te sowie die Gewichtung der
Pflicht- und Wahlpflichtmodule in
der modularen Studienstruktur,

2. zur Durchführung der Praktika,
der schulpraktischen Studien und
des Praxissemesters,1) Ändert FFN 322-125

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
zur Änderung des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes und

des Hessischen Weiterbildungsgesetzes

Vom 27. Juni 2013



Nr. 16 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – 8. Juli 2013 451

3. über die Voraussetzungen zum Er-
werb der Befähigung zum Lehr-
amt für eine besondere berufliche
Fachrichtung

bestimmt.“

10. In § 20 Abs. 2 Nr. 5 werden nach den
Wörtern „schulpraktischen Studien“
die Wörter „oder des Praxissemes-
ters“ eingefügt.

11. Dem § 69 Abs. 1 wird folgender Satz
angefügt:

„Für Studierende, die nach dem 
19. Dezember 2012 und vor dem Win-
tersemester 2014/2015 ihr Lehramts-
studium aufgenommen haben, gilt
dieses Gesetz in seiner bis zum 8. Juli
2013 geltenden Fassung.“

Artikel 22)

Änderung des 
Hessischen Weiterbildungsgesetzes

§ 13 des Hessischen Weiterbildungsge-
setzes vom 25. August 2001 (GVBl. I 
S. 370), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 27. September 2012 (GVBl. S. 299),
wird wie folgt geändert:

1. Abs. 4 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Angabe „in der
Höhe des Zuschusses des Jahres
2000“ durch „jährlich in Höhe von
700 000 Euro“ ersetzt.

b) Satz 2 wird aufgehoben.

2. Abs. 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Das Land fördert die ‚Landes-
arbeitsgemeinschaft für Erwachsenen-
bildung im Justizvollzug‘ jährlich in
Höhe von 53 800 Euro und die ‚Lan-
desarbeitsgemeinschaft Arbeit und Le-
ben Hessen‘ jährlich in Höhe von
213 895 Euro.“

3. Es wird als Abs. 6 angefügt:

„(6) Ergänzend zu der Förderung
nach Abs. 4 und 5 kann das Land den
dort genannten Trägern für die Förde-
rung zusätzlicher Leistungen und Pro-
jekte hinsichtlich der Unterstützung
des lebensbegleitenden Lernens auf
Antrag weitere Zuschüsse gewähren.“

Artikel 33)

Änderung der Verordnung 
zur Durchführung des 

Hessischen Lehrerbildungsgesetzes

Die Verordnung zur Durchführung des
Hessischen Lehrerbildungsgesetzes vom
28. September 2011 (GVBl. I S. 615), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 
7. Februar 2013 (GVBl. S. 91), wird wie
folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt ge-
ändert:

a) Die Angabe zu § 19 wird wie folgt
gefasst:

„§ 19  Erprobung eines Praxisse-
mesters in Lehramtsstudien-
gängen“

b) Die Angabe zum Fünften Teil wird
wie folgt gefasst:

„FÜNFTER TEIL

Befähigung zum Lehramt 
für eine besondere berufliche 

Fachrichtung“

2. Dem § 16 wird als Abs. 3 angefügt:

„(3) Die Hochschulen legen fest, in
welchem zeitlichen Turnus ein Modul
angeboten wird. Dabei ist sicherzustel-
len, dass die durchgängige Studierbar-
keit eines Studiengangs gegeben ist.“

3. § 19 wird wie folgt gefasst:

„§ 19

Erprobung eines Praxissemesters in
Lehramtsstudiengängen

(1) Im Praxissemester nach § 15
Abs. 7 des Hessischen Lehrerbil-
dungsgesetzes nehmen die Studie-
renden am gesamten Schulleben
teil. Hierzu gehören neben Hospita-
tionen insbesondere eigene Unter-
richtsversuche unter Anleitung von
schulischen Betreuerinnen und Be-
treuern und Veranstaltungen au-
ßerhalb des Unterrichts wie Konfe-
renzen, Elternabende, Wandertage,
Studienfahrten, Sportveranstaltun-
gen, kulturelle Veranstaltungen
und Projekte. Die Studierenden er-
halten Einblick in die Tätigkeit von
Lehrkräften als Führungskräfte. Sie
übernehmen daher auch ausbil-
dungsrelevante Aufgaben aus den
Bereichen Unterstützung der Schul-
leitung und der Fachgebiete, indivi-
duelle Förderung, Medien und Mit-
gestaltung der Selbstständigkeit
von Schule. Die Studierenden dür-
fen nicht für Vertretungsunterricht
herangezogen werden.

(2) Die Betreuerinnen und Be-
treuer der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des Praxissemesters in
der Schule leiten die Studierenden
bei der Vorbereitung und Durch-
führung von Unterrichtsversuchen
an und beraten die Studierenden
systematisch zu ihrem Lernfort-
schritt. Hierzu erhalten diese Be-
treuerinnen und Betreuer Fortbil-
dungsangebote durch Hochschulen
und kooperierende Studiensemina-
re.

(3) Das Praxissemester wird
durch Veranstaltungen der Hoch-
schulen, insbesondere in den
Grundwissenschaften und Didakti-
ken, vorbereitet, begleitet und aus-
gewertet.

(4) Für die Teilnahme an Prüfun-
gen der Hochschule sind die Stu-
dierenden von ihrer Anwesenheits-

2) Ändert FFN 73-19
3) Ändert FFN 322-135
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pflicht in der Schule befreit. Ent-
sprechende Termine sind der Schu-
le seitens der Studierenden recht-
zeitig anzuzeigen.

(5) Die Zuweisung an die Prakti-
kumsschulen erfolgt durch die
Hochschulen. Es besteht kein An-
spruch der Studierenden auf Zu-
weisung an eine bestimmte Prakti-
kumsschule. Studierende können
grundsätzlich nicht Schulen zuge-
wiesen werden, die sie selbst be-
sucht haben.

(6) Mit jeder und jedem Studie-
renden wird nach Beendigung des
Praxissemesters im Rahmen einer
Auswertungsveranstaltung ein Be-
ratungs- und Reflexionsgespräch
durch die Praktikumsbetreuerin
oder den Praktikumsbetreuer der
Hochschule geführt. Hierin ist die
Eignung für den Beruf der Lehrerin
oder des Lehrers zu thematisieren.
Die Praktikumsschule stellt der
Praktikumsbetreuerin oder dem
Praktikumsbetreuer einen schriftli-
chen Würdigungsbeitrag über die
Leistungen der oder des Studieren-
den in den Bereichen nach Abs. 1
Satz 2 zur Verfügung.

(7) Das Praxissemester ist als ein
Pflichtmodul der Lehramtsstudien-
gänge mit 30 Leistungspunkten
nach § 18 Abs. 1 auszugestalten.
Diese Leistungspunkte sind den
Grundwissenschaften und den Di-
daktiken zuzuordnen. Die Bewer-
tung erfolgt auf Grundlage eines
von der oder dem Studierenden zu
erstellenden Praktikumsberichts, in
dem die Erfahrungen des Praxisse-
mesters kriteriengeleitet dargestellt
werden. Wenn eine Studierende
oder ein Studierender ohne Geneh-
migung der Hochschule oder aus
Gründen, die von ihr oder ihm zu
vertreten sind, ihrer oder seiner An-
wesenheitspflicht an der Prakti-
kumsschule nicht nachkommt, ist
das Praxissemester nicht bestan-
den.

(8) Die Hochschulen erlassen
Praktikumsordnungen zur näheren
Ausgestaltung des Praxissemesters.
Sie treffen darin insbesondere Re-
gelungen über

1. Verfahren und Fristen zur An-
meldung der Studierenden für
das Praxissemester,

2. das Verfahren der Zuweisung
der Studierenden an die Prakti-
kumsschulen,

3. die Wiederholbarkeit des Praxis-
semesters im Fall des Nichtbe-
stehens,

4. die Verteilung der Aufgaben
zwischen Hochschule und Prak-
tikumsschule und

5. Art und Umfang der von den
Studierenden durchzuführenden
Unterrichtsversuche.“

4. § 31 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst:

„Die Auswahl nach Eignung und Leis-
tung nach § 37 Abs. 2 Nr. 1 des Hessi-
schen Lehrerbildungsgesetzes erfolgt
anhand des Ergebnisses der Prüfung
nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 bis 3.“

5. Die Überschrift zum Fünften Teil wird
wie folgt gefasst:

„FÜNFTER TEIL

Befähigung zum Lehramt für eine be-
sondere berufliche Fachrichtung“

6. § 85 wird wie folgt gefasst:

„§ 85

Übergangsvorschrift

(1) Für Studierende, die ihr Lehramts-
studium vor dem Wintersemester
2011/2012 aufgenommen haben, und für
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, die
bis einschließlich zum 1. Februar 2011 in
den Vorbereitungsdienst aufgenommen
wurden, findet die in § 84 Nr. 5 aufge-
führte Vorschrift in der am 31. Oktober
2011 geltenden Fassung Anwendung.

(2) Für Studierende, die ab dem Win-
tersemester 2011/2012 und vor dem Win-
tersemester 2014/2015 ihr Lehramtsstudi-
um aufgenommen haben, gilt diese Ver-
ordnung in der am 8. Juli 2013 geltenden
Fassung.

Artikel 44)

Änderung der Verordnung über die 
Gewährung von Zulagen für 
Ausbildungsbeauftragte an 

Studienseminaren für Lehrkräfte

Die Verordnung über die Gewährung
von Zulagen für Ausbildungsbeauftragte
an Studienseminaren für Lehrkräfte vom
17. Juni 2003 (GVBl. I S. 186), geändert
durch Verordnung vom 17. November
2008 (GVBl. I S. 933), wird wie folgt geän-
dert:

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Verordnung über die Gewährung 
von Zulagen für Ausbildungs-

beauftragte an Studienseminaren 
für Lehrkräfte und für die an der 

Evaluierung der Erprobung 
des Praxissemesters beteiligten 

Lehrkräfte“

2. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst:

„Zulage für Ausbildungs-
beauftragte und an der Evaluierung
der Erprobung des Praxissemesters

beteiligte Lehrkräfte“

b) Nach dem Wort „Studienseminar“
werden die Wörter „oder als Betei-
ligte an der Evaluierung der Erpro-
bung eines Praxissemesters“ einge-
fügt.

4) Ändert FFN 323-134
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Artikel 5

Zuständigkeitsvorbehalt

Soweit durch dieses Gesetz Rechtsver-
ordnungen geändert werden, bleibt die
Befugnis der zuständigen Stellen, die
Verordnungen künftig zu ändern oder
aufzuheben, unberührt.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet

Wiesbaden, den 27. Juni 2013

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  H e s s i s c h e  

B o u f f i e r K u l t u s m i n i s t e r i n  

B e e r

Artikel 6

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft. Abweichend von
Satz 1 tritt Art. 2 mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2013 in Kraft.
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§ 1

Voraussetzungen

(1) Das Land Hessen leistet den Trä-
gern von Schulen in freier Trägerschaft
Zuschüsse zu den Personal- und Sachkos-
ten einer Schule, wenn diese als Ersatz-
schule genehmigt worden ist und der Trä-
ger die Voraussetzungen der steuerrecht-
lichen Gemeinnützigkeit nach § 52 der
Abgabenordnung nachweist.

(2) Die Finanzierung beginnt drei Jah-
re nach Genehmigung der Ersatzschule,
wenn der Unterrichtsbetrieb ohne Unter-
brechungen stattgefunden hat und im
Anschluss daran fortgeführt wird. Für die
ersten drei Jahre des Unterrichtsbetriebs
wird rückwirkend eine Finanzhilfe in Hö-
he von 50 Prozent der in der Wartezeit
entgangenen Zuschüsse in zehn gleichen
Jahresraten gewährt.

(3) Erweitert ein Träger eine zuschuss-
berechtigte Ersatzschule am gleichen
Schulstandort um eine weitere Schulform
oder -stufe, so wird der Zuschuss für die
neue Schulform oder -stufe mit dem Be-
ginn des Jahres gewährt, das auf die Ge-
nehmigung der neuen Schulform oder 
-stufe folgt.

§ 2

Berechnung der jährlichen Schülersätze

(1) Für jede Schülerin und jeden Schü-
ler einer zuschussberechtigten Ersatz-
schule wird ein jährlicher Schülersatz ge-
währt. Maßgeblich für die Berechnung
dieses Schülersatzes sind die Kosten des
Landes und die bereinigten Ausgaben der
kommunalen Schulträger, die je Schülerin
oder Schüler der öffentlichen Schulen der
entsprechenden Schulformen und -stufen
aufgewendet werden. Hierbei wird für je-
de Schulform oder -stufe die Summe aus

1. einem schulformbezogenen Schülerbe-
trag nach Abs. 2,

2. einem schulformübergreifenden Schü-
lerbetrag als Pauschalbetrag nach 
Abs. 3 und

3. einem aus den bereinigten Ausgaben
der kommunalen Schulträger errechne-
ten schulformbezogenen Betrag je
Schülerin oder Schüler nach Abs. 4

gebildet.

(2) Zur Ermittlung der schulformbezo-
genen Schülerbeträge werden die schul-
form- und schulstufenbezogenen Kosten
aus dem Produkthaushalt des Landes für
das Jahr 2011 den einzelnen öffentlichen
Schulformen und -stufen zugeordnet. Die
auf Kostenträgerebene zugeordneten Be-

träge werden jeweils addiert und durch
die Anzahl aller durch das Land in der
entsprechenden Schulform oder -stufe be-
schulten Schülerinnen und Schüler ge-
teilt. Die Anzahl der Schülerinnen und
Schüler je Schulform oder -stufe errech-
net sich aus dem Durchschnitt der Schul-
jahre 2010/11 und 2011/12.

(3) Schulformübergreifende Kosten aus
dem Produkthaushalt des Landes für das
Jahr 2011 sind diejenigen Kosten, welche
auf Kostenträgerebene einzelnen öffentli-
chen Schulformen und -stufen nicht zuge-
ordnet werden können. Zur Ermittlung
des schulformübergreifenden Schülerbe-
trages werden diese Kosten addiert und
durch die Anzahl aller durch das Land
beschulten Schülerinnen und Schüler ge-
teilt. Die Anzahl der durch das Land be-
schulten Schülerinnen und Schüler er-
rechnet sich aus dem Durchschnitt der
Schuljahre 2010/11 und 2011/12.

(4) Für die Berechnung der schulform-
bezogenen Beträge je Schülerin oder
Schüler wird zunächst der Mittelwert der
durchschnittlichen bereinigten Ausgaben
der kommunalen Schulträger je Schülerin
oder Schüler der öffentlichen Schulen der
Jahre 2006 bis 2009 gebildet. Dieser Mit-
telwert wird in einen pauschalen Anteil
zu zwei Fünfteln und einen variablen An-
teil zu drei Fünfteln aufgeteilt. Der schul-
formbezogene Betrag je Schülerin oder
Schüler wird bestimmt, indem für jede
Schulform oder -stufe der variable Anteil
mit dem jeweiligen schulformbezogenen
Schülerbetrag nach Abs. 1 Satz 3 Nr. 1
multipliziert, durch die durchschnittlichen
Schülerkosten des Landes geteilt und
zum jeweiligen Ergebnis der pauschale
Anteil addiert wird. Die durchschnittli-
chen Schülerkosten des Landes werden
errechnet aus der Summe der schulform-
und schulstufenbezogenen Kosten aus
dem Produkthaushalt des Landes für das
Jahr 2011, geteilt durch die Gesamtzahl
der durch das Land beschulten Schülerin-
nen und Schüler. Abs. 3 Satz 3 gilt ent-
sprechend. Bei der Berechnung nach 
Satz 1 sind für die bereinigten Ausgaben
der kommunalen Schulträger die Werte
aus der Statistik des Hessischen Statisti-
schen Landesamtes über die bereinigten
Ausgaben der Gemeinden und Gemein-
deverbände in Hessen nach Aufgabenbe-
reichen maßgebend; für die Schülerzah-
len ist die Anzahl aller durch das Land
beschulten Schülerinnen und Schüler des
jeweils entsprechenden Jahres zugrunde
zu legen.

(5) Von den nach Abs. 1 Satz 3 berech-
neten Beträgen erhält der Träger einer
zuschussberechtigten Ersatzschule für je-
de Schülerin und jeden Schüler in Abhän-
gigkeit von der besuchten Schulform oder*) FFN 72-130

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
über die Finanzierung von Ersatzschulen

(Ersatzschulfinanzierungsgesetz – ESchFG)*)

Vom 27. Juni 2013
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-stufe 85 Prozent, für jede Schülerin und
jeden Schüler mit Anspruch auf sonder-
pädagogische Förderung 90 Prozent des
dem jeweiligen Förderschwerpunkt ent-
sprechenden Betrages jeweils abzüglich
des durch die kommunalen Schulträger
im Jahr 2011 nach § 7 Abs. 1 für die je-
weilige Schulform oder -stufe oder den je-
weiligen Förderschwerpunkt je Schülerin
oder Schüler geleisteten Beitrags als
Schülersatz. § 8 bleibt unberührt.

(6) Abweichend von Abs. 5 betragen
die jeweiligen Schülersätze 100 Prozent
der nach Abs. 1 Satz 3 berechneten Beträ-
ge abzüglich des durch die kommunalen
Schulträger im Jahr 2011 nach § 7 Abs. 1
für den jeweiligen Förderschwerpunkt
der Schulform Förderschule je Schülerin
oder Schüler geleisteten Beitrags, wenn
Schülerinnen oder Schüler mit Anspruch
auf sonderpädagogische Förderung auf-
grund nicht vorhandener schulischer Ein-
richtungen des für die Beschulung zu-
ständigen kommunalen Schulträgers an
einer zuschussberechtigten Förderschule
beschult werden. Voraussetzung ist, dass
der Träger der zuschussberechtigten För-
derschule eine rechtlich verbindliche Ver-
einbarung mit dem für die Beschulung
zuständigen kommunalen Schulträger
über die Anzahl der aufzunehmenden
Schülerinnen und Schüler nachweist.
Schulgeld nach § 6 darf in diesen Fällen
nicht erhoben werden. § 3 Abs. 2 bleibt
unberührt.

(7) Für in Teilzeitform angebotene
Schulformen werden die nach Abs. 1 
Satz 3 berechneten Beträge der entspre-
chenden Vollzeitform zu zwei Dritteln be-
rücksichtigt.

(8) Beginnend mit dem Jahr 2014 wer-
den jährlich die nach Abs. 1 bis 7 berech-
neten Schülersätze entsprechend dem
Verhältnis der jährlichen Beamtenbesol-
dung des jeweiligen Vorvorjahres zum
davor liegenden Jahr gesteigert oder ver-
mindert. Maßgeblich ist dabei das Grund-
gehalt einer Beamtin oder eines Beamten
der Besoldungsgruppe A 13 der Stufe 6
zuzüglich der allgemeinen Stellenzulage
und der Sonderzahlung nach den jeweils
geltenden besoldungsrechtlichen Vor-
schriften. Im Jahr 2011 wird bei der Be-
rechnung nach Satz 1 der zwölffache Be-
trag der Besoldung des Monats Dezember
2011 zugrunde gelegt.

§ 3

Berechnung und Auszahlung der 
jährlichen Zuschüsse, Verjährung

(1) Den Zuschüssen sind die Schüler-
zahlen der zuschussberechtigten Ersatz-
schulen nach dem Stichtag der letzten
landeseinheitlichen Jahreserhebung zu-
grunde zu legen. Bei zuschussberechtig-
ten Ersatzschulen, deren Unterrichtsab-
schnitte vom Schuljahresturnus abwei-
chen, kann das Kultusministerium von
anderen Stichtagen ausgehen. Die Erhe-
bung der Schülerzahlen erfolgt im Rah-
men des landeseigenen Schulverwal-
tungsverfahrens Lehrer- und Schülerda-

tenbank; über Ausnahmen entscheidet
das Kultusministerium.

(2) Der Anspruch einer Schülerin oder
eines Schülers auf sonderpädagogische
Förderung und der entsprechende För-
derschwerpunkt müssen durch eine Be-
stätigung des Landesschulamts nachge-
wiesen werden, welche auf einer Stel-
lungnahme des sonderpädagogischen Be-
ratungs- und Förderzentrums und, wenn
erforderlich, einem schulärztlichen sowie
in Zweifelsfällen auf einem schulpsycho-
logischen Gutachten beruht.

(3) Die Zuschüsse werden in vier Raten
zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und
15. November eines jeden Jahres ausge-
zahlt.

(4) Die Verjährung des Anspruchs ei-
nes Trägers einer zuschussberechtigten
Ersatzschule auf Zuschüsse richtet sich
nach den Regelungen über die regelmä-
ßige Verjährung nach dem Bürgerlichen
Gesetzbuch.

§ 4

Leistungen für Förderschulen

(1) Wenn das Land einer als Ersatz-
schule genehmigten Förderschule Lehr-
kräfte mit Dienstbezügen zur Verfügung
stellt, reduziert sich der Zuschuss für die
betreffende Schule entsprechend. Der
Abzugsbetrag wird pauschal nach den
Stellenanteilen berechnet, die am Stich-
tag nach § 3 Abs. 1 besetzt waren. Er be-
trägt je voller Stelle 63 200 Euro.

(2) Das Land stellt für Zuwendungen
zu notwendigen Investitionskosten der
Träger von zuschussberechtigten heim-
oder anstaltsgebundenen Förderschulen
sowie von Wohnheimen für behinderte
Schülerinnen und Schüler Mittel geson-
dert bereit.

§ 5

Lernmittelfreiheit

Die Schülerinnen und Schüler der zu-
schussberechtigten Ersatzschulen neh-
men entsprechend den für Schülerinnen
und Schüler der öffentlichen Schulen gel-
tenden Vorschriften an der Lernmittelfrei-
heit teil.

§ 6

Schulgeld

Privatrechtliche Vereinbarungen über
eine Vergütung für den Besuch von Er-
satzschulen werden durch dieses Gesetz
nicht ausgeschlossen.

§ 7

Leistungen der kommunalen Schulträger

(1) Die kreisfreien Städte, die Land-
kreise und die kreisangehörigen Gemein-
den, die Schulträger sind, leisten den Trä-
gern zuschussberechtigter Ersatzschulen
jährlich einen Beitrag zur sachlichen
Schulunterhaltung. Er beträgt für jede
Schülerin und jeden Schüler dieser Schu-
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len, die oder der am Stichtag des § 3 
Abs. 1 den Wohnsitz im Gebiet des Leis-
tungspflichtigen hatte, 75 Prozent des
Gastschulbeitrages, der nach § 165 des
Schulgesetzes in der Fassung vom 14. Ju-
ni 2005 (GVBl. I S. 441), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 18. Dezember 2012
(GVBl. S. 645), in der jeweils geltenden
Fassung für auswärtige Schülerinnen und
Schüler öffentlicher Schulen der entspre-
chenden Schulform oder -stufe festgesetzt
worden ist. Für Schülerinnen und Schüler
der als Ersatzschule genehmigten Kollegs
gilt der Gastschulbeitrag für Fachschüle-
rinnen und Fachschüler.

(2) Das Landesschulamt entscheidet in
Zweifelsfällen über die Leistungspflicht
nach Abs. 1.

(3) Die kommunalen Schulträger kön-
nen vertraglich vereinbarte Zuwendun-
gen zu den Personal- oder Sachkosten ei-
ner Ersatzschule auf die Pflichtleistungen
nach Abs. 1 anrechnen.

(4) Für Schülerinnen und Schüler aus
einem anderen Bundesland, die in Hes-
sen eine zuschussberechtigte Ersatzschu-
le besuchen, leistet das Land einen jährli-
chen Beitrag zur sachlichen Schulunter-
haltung nach Maßgabe des Abs. 1 Satz 2
und 3.

§ 8

Stufenplan, Besitzstandswahrung

(1) Zur Bestimmung der jährlich tat-
sächlich zu gewährenden Schülersätze ist
für jede Schulform oder -stufe ein Ver-
gleich nach Abs. 3 durchzuführen.
Grundlage sind die aufgrund des Ersatz-
schulfinanzierungsgesetzes vom 6. De-
zember 1972 (GVBl. I S. 389, 1973 I S. 90),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
16. September 2011 (GVBl. I S. 402), ver-
öffentlichten Beihilfesätze des Jahres
2012 als Besitzstandsbetrag, die nach § 2
Abs. 1 bis 7 berechneten Schülersätze je
Schulform oder -stufe als Zielbetrag und
ein nach Abs. 2 jährlich zu ermittelnder
Vergleichsbetrag je Schulform oder -stufe.

(2) Der Vergleichsbetrag errechnet
sich nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Die
Besitzstandsbeträge der Schulformen
oder -stufen, die den allgemeinen Schu-
len zugeordnet sind, werden im Jahr 2013
um 10 Prozent und in den Folgejahren
jährlich jeweils zusätzlich um weitere 2
Prozent gesteigert. Die den einzelnen
Förderschwerpunkten der Schulform För-
derschule zugeordneten Besitzstandsbe-
träge werden im Jahr 2013 um 10 Prozent
und in den Folgejahren jährlich jeweils
zusätzlich um weitere 4 Prozent gestei-
gert. Abweichend von Satz 3 beginnt die
prozentuale Steigerung im Jahr 2013 bei
dem Förderschwerpunkt körperliche und
motorische Entwicklung mit 33 Prozent
und bei dem Förderschwerpunkt geistige
Entwicklung mit 18 Prozent. Abweichend
von Satz 2 wird bei Ersatzschulen, denen
bisher neben der Regelbeihilfe eine Zu-
satzbeihilfe in Höhe von 12,5 Prozent ge-
währt wurde, der Besitzstandsbetrag im
Jahr 2013 einmalig um 1 Prozent gestei-

gert; diese Erhöhung bleibt in den Folge-
jahren erhalten.

(3) Die jährlich tatsächlich zu gewäh-
renden Schülersätze je Schulform oder 
-stufe werden durch Vergleich wie folgt
bestimmt:

1. sobald der jährlich ermittelte Ver-
gleichsbetrag den Zielbetrag erreicht
oder übersteigt, ist ab diesem Zeit-
punkt der jährliche Schülersatz nach 
§ 2 zu gewähren;

2. solange der jährlich ermittelte Ver-
gleichsbetrag kleiner als der Zielbe-
trag ist, ist im betreffenden Jahr der
Vergleichsbetrag nach Abs. 2 zu ge-
währen;

3. ist der Zielbetrag kleiner als der Be-
sitzstandsbetrag, dann ist der Besitz-
standsbetrag zu gewähren.

(4) Die nach Abs. 3 Nr. 2 und 3 ermit-
telten Schülersätze werden entsprechend
§ 2 Abs. 8 gesteigert oder vermindert.

(5) Die Bekanntgabe der jährlichen
Schülersätze je Schulform oder -stufe und
für die Förderschwerpunkte der Schul-
form Förderschule erfolgt durch das Kul-
tusministerium.

(6) Bei Förderschulen, denen bisher
zulasten von Planstellen Lehrkräfte des
Landes unter Fortzahlung der Bezüge zur
Verfügung gestellt oder denen die Bezü-
ge anderer Lehrkräfte erstattet wurden,
ist basierend auf den jeweils aktuellen
Schülerzahlen zum Stichtag nach § 3 
Abs. 1 jährlich ein Vergleich auf Schul-
ebene durchzuführen. Hierzu ist ein auf
die einzelne Schule bezogener Besitz-
standsbetrag je Schülerin oder Schüler zu
errechnen, indem der der jeweiligen
Schule im Jahr 2012 gewährte Erstat-
tungsbetrag durch die Gesamtzahl der
Schülerinnen und Schüler, welche die be-
treffende Schule im Jahr 2012 zum Stich-
tag der maßgeblichen landeseinheitlichen
Jahreserhebung besucht haben, geteilt
wird. Dieser Besitzstandsbetrag je Schüle-
rin oder Schüler ist zur Feststellung des
jährlichen Gesamtbesitzstandsbetrages
der Schule mit der aktuellen Schülerzahl
nach Satz 1 zu multiplizieren. Übersteigt
beim jährlich durchzuführenden Ver-
gleich der Gesamtbesitzstandsbetrag der
Schule den der Schule unter Zugrundle-
gung der nach Abs. 4 bekanntgegebenen
Schülersätze zustehenden Zuschuss, ist
an Stelle dieses Zuschusses im betreffen-
den Jahr der Gesamtbesitzstandsbetrag
zuzüglich der Anpassung nach § 2 Abs. 8
zu gewähren.

§ 9

Aufhebung bisherigen Rechts

(1) Das Ersatzschulfinanzierungsge-
setz1) wird aufgehoben.

(2) Die Verordnung zur Ausführung
des § 3 des Ersatzschulfinanzierungsge-
setzes vom 12. Dezember 1978 (GVBl. I 
S. 702)2), geändert durch Verordnung vom

1) Hebt auf FFN 72-41
2) Hebt auf FFN 72-73
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4. März 1982 (GVBl. I S. 72), wird aufge-
hoben.

§ 10

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 
1. Januar 2013 in Kraft. Es tritt mit Ablauf
des 31. Dezember 2022 außer Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet

Wiesbaden, den 27. Juni 2013

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  H e s s i s c h e  

B o u f f i e r K u l t u s m i n i s t e r i n

B e e r
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Artikel 11)

Hessisches Waldgesetz (HWaldG)

Inhaltsübersicht

ERSTER TEIL

Allgemeine Vorschriften

§ 1 Ziele

§ 2 Begriffsbestimmungen

ZWEITER TEIL

Nachhaltige Waldbewirtschaftung

§ 3 Grundpflichten

§ 4 Ordnungsgemäße Forstwirtschaft,
Nachhaltigkeit

§ 5 Planmäßige Forstwirtschaft

§ 6 Fachkundige Forstwirtschaft

§ 7 Wiederbewaldung, Erhaltung der
Waldbestände

§ 8 Waldschutz

§ 9 Nachbarrechte und -pflichten

§ 10 Benutzung fremder Grundstücke

DRITTER TEIL

Walderhaltung

§ 11 Sicherung der Funktionen des 
Waldes bei Planungen und 
Maßnahmen von Trägern 
öffentlicher Vorhaben

§ 12 Walderhaltung und -umwandlung

§ 13 Schutzwald, Bannwald und 
Erholungswald

§ 14 Waldneuanlage

VIERTER TEIL

Betreten des Waldes, Reiten und Fahren

§ 15 Betreten des Waldes, Reiten und
Fahren

§ 16 Vom Betreten ausgenommene 
Flächen, Sperrung von Flächen und
Wegen, Entmischung

§ 17 Kennzeichnungen von Rad-, 
Reit- und Wanderwegen

FÜNFTER TEIL

Besondere Bestimmungen 
für den Staats-, Körperschafts- und 

Gemeinschaftswald

§ 18 Staatswald

§ 19 Körperschaftswald

§ 20 Gemeinschaftswald

SECHSTER TEIL

Forstbetriebsvereinigungen und 
Forstbetriebsgemeinschaften

§ 21 Forstbetriebsvereinigungen und
Forstbetriebsgemeinschaften

SIEBTER TEIL

Förderung des Körperschafts- und 
des Privatwaldes

§ 22 Förderung des Körperschafts- und
des Privatwaldes

ACHTER TEIL

Landesforstverwaltung, 
Landesforstausschuss

§ 23 Organisation der Landesforst-
verwaltung

§ 24 Zuständigkeiten im hoheitlichen 
Bereich, Verfahren bei Wald-
umwandlungs- und Waldneuanlage-
genehmigungen

§ 25 Staatliche Forstamtsbezirke

§ 26 Anordnungen der Forstbehörden

§ 27 Aufgaben des Landesbetriebs 
Hessen-Forst

§ 28 Landesforstausschuss

NEUNTER TEIL

Bußgeldvorschriften

§ 29 Bußgeldvorschriften

§ 30 Einziehung

ZEHNTER TEIL

Schlussvorschriften

§ 31 Überleitungsvorschriften

§ 32 Aufhebung bisherigen Rechts

§ 33 Verordnungsermächtigungen

§ 34 Inkrafttreten

ERSTER TEIL

Allgemeine Vorschriften

§ 1

Ziele

(1) Ziel des Gesetzes ist es:

1. den Wald als Lebens- und Wirtschafts-
raum des Menschen, als Lebensge-
meinschaft von Tieren und Pflanzen
sowie wegen seiner Wirkungen für
den Klimaschutz zu schützen, zu erhal-
ten, erforderlichenfalls unter Berück-
sichtigung der Belange der Landwirt-1) FFN 86-41

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
zur Neuregelung des Rechts des Waldes und zur 

Änderung anderer Rechtsvorschriften

Vom 27. Juni 2013
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schaft zu mehren und vor schädlichen
Einwirkungen zu bewahren,

2. eine nachhaltige und ordnungsgemäße
Bewirtschaftung des Waldes zu ge-
währleisten,

3. die Forstwirtschaft zu fördern und

4. einen Ausgleich zwischen den Interes-
sen der Allgemeinheit und den Belan-
gen der Waldbesitzerinnen und Wald-
besitzer herbeizuführen.

(2) Die Ziele nach Abs. 1 sind im Rah-
men nachhaltiger und multifunktionaler
Forstwirtschaft zu verwirklichen. Dabei
sind die Leistungen des Waldes und der
Forstwirtschaft darauf auszurichten:

1. die Umwelt und die Lebensgrundlagen
des Menschen, den Naturhaushalt, die
biologische Vielfalt, die Landschaft,
den Boden, das Wasser, die Reinheit
der Luft und das örtliche Klima zu
schützen sowie einen Beitrag zum
Schutz vor Lärm, Bodenabtrag und
Hochwasser zu leisten (Schutzfunkti-
on),

2. nachwachsende Rohstoffe zu produzie-
ren und nachhaltig zu nutzen, insbe-
sondere Holz für die stoffliche, chemi-
sche, energetische und thermische
Verwendung (Nutzfunktion),

3. Kohlenstoff in möglichst großer Menge
im Wald und seinen Holzprodukten zu
binden (Klimaschutzfunktion),

4. Menschen einen Erholungsraum zu
bieten und das Naturerlebnis zu er-
möglichen, zum Genuss von reiner
Luft und Ruhe, zur Steigerung der Ge-
sundheit und des Wohlbefindens, zum
Spazieren und Wandern, zur sportli-
chen, naturverträglichen Betätigung,
zur Umweltbildung und zur naturver-
träglichen touristischen Entwicklung
(Erholungsfunktion).

§ 2

Begriffsbestimmungen

(1) Wald im Sinne dieses Gesetzes sind
die in § 2 Abs. 1 des Bundeswaldgesetzes
vom 2. Mai 1975 (BGBl. I S. 1037), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 31. Juli 2010
(BGBl. I S. 1050), genannten Flächen,
Parkwaldungen und Flächen, die auf
Grundlage einer jederzeit widerruflichen
Umwandlungsgenehmigung nach § 12
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 nicht als Wald genutzt
werden. Kein Wald sind

1. die in § 2 Abs. 2 des Bundeswaldgeset-
zes genannten Flächen,

2. Weihnachtsbaum- und Schmuckreisig-
kulturen auf landwirtschaftlichen Flä-
chen im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 3 des
Bundeswaldgesetzes und

3. Flächen mit Gehölzbewuchs, die durch
eine ehemalige militärische Nutzung
geprägt sind, soweit sie im Wesentli-
chen unter- oder oberirdisch versiegelt
sind und Erfordernisse der Raumord-
nung nicht entgegenstehen.

(2) Im Sinne dieses Gesetzes ist

1. Staatswald der in § 3 Abs. 1,

2. Körperschaftswald der in § 3 Abs. 2,

3. Privatwald der in § 3 Abs. 3

des Bundeswaldgesetzes genannte Wald.

(3) Waldbesitzerinnen und Waldbesit-
zer sind die in § 4 des Bundeswaldgeset-
zes genannten Personen.

ZWEITER TEIL

Nachhaltige Waldbewirtschaftung

§ 3

Grundpflichten

Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer
haben ihren Wald zugleich zum Wohle
der Allgemeinheit nach forstlichen und
landespflegerischen Grundsätzen ord-
nungsgemäß, nachhaltig, planmäßig und
fachkundig zu bewirtschaften und da-
durch Nutz-, Schutz-, Klimaschutz- und
Erholungswirkungen zu erhalten.

§ 4

Ordnungsgemäße Forstwirtschaft, 
Nachhaltigkeit

(1) Ordnungsgemäße Forstwirtschaft
ist eine Wirtschaftsweise, die nach gesi-
cherten Erkenntnissen der Wissenschaft
und bewährten Regeln der Praxis den
Wald nutzt, verjüngt, pflegt und schützt
und zugleich die ökonomische und ökolo-
gische Leistungsfähigkeit des Waldes und
damit die Nachhaltigkeit seiner Funktio-
nen sichert.

(2) Kennzeichen ordnungsgemäßer
Forstwirtschaft sind insbesondere:

1. die Langfristigkeit und Nachhaltig-
keit der forstlichen Produktion,

2. die Erhaltung der Waldökosysteme
als Lebensraum einer artenreichen
Pflanzen- und Tierwelt durch Aufbau
gesunder, stabiler und vielfältiger
Wälder,

3. die Vermeidung von Kahlschlägen
mit einer Flächengröße von mehr als
1 Hektar,

4. die Wahl standortgerechter Baumar-
ten unter Verwendung von geeigne-
tem Saat- und Pflanzgut bei Erhal-
tung der genetischen Vielfalt,

5. der standortangepasste Einsatz von
Pflanzennährstoffen zur Erhaltung
und Verbesserung der Bodenfrucht-
barkeit,

6. die Nutzung der Möglichkeiten des
integrierten Pflanzenschutzes unter
weitestgehendem Verzicht auf den
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln,

7. das pflegliche Vorgehen bei Maßnah-
men der Pflege, Nutzung und Verjün-
gung sowie beim Transport,

8. die Anwendung angepasster be-
stands- und bodenschonender Ar-
beitsverfahren im Forstbetrieb,
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9. die bedarfsgerechte Walderschlie-
ßung unter Schonung von Landschaft,
Bestand und Boden,

10. die funktionsgerechte Gestaltung der
Waldränder, die auch Belange des
Artenschutzes, der Landschaftspflege
und der Landwirtschaft berücksich-
tigt,

11. das Hinwirken auf Wilddichten, die
den Waldbeständen und ihrer Verjün-
gung angepasst sind, sowie Maßnah-
men der Wildschadensverhütung.

§ 5

Planmäßige Forstwirtschaft

(1) Planmäßige Forstwirtschaft ist eine
Bewirtschaftung auf der Grundlage eines
Betriebsplanes zur Sicherstellung der ord-
nungsgemäßen Forstwirtschaft sowie der
Nachhaltigkeit.

(2) Die Waldbesitzerinnen und Wald-
besitzer von Wald mit einer Forstbetriebs-
fläche ab 100 Hektar haben ihre Ziele der
Waldbewirtschaftung in Betriebsplänen
festzulegen. Die Betriebspläne sind in der
Regel für zehn Jahre aufzustellen. Dabei
bleibt die Wahl der Betriebsform, die
Festlegung zur Holzproduktion und ihrer
Nachhaltsbestimmungsgrößen der Wald-
besitzerin und dem Waldbesitzer überlas-
sen, soweit hierdurch die Erfüllung der
Grundpflichten nicht gefährdet wird.

(3) Die Betriebspläne werden aufge-
stellt für

1 Staatswald durch den Landesbetrieb
Hessen-Forst,

2. Körperschaftswald und Privatwald
durch den Landesbetrieb Hessen-
Forst, vereidigte Forstsachverständige
oder forstliche Fachkräfte im Sinne des
§ 6 Abs. 2.

(4) Die Betriebspläne für den Staats-
wald und den Körperschaftswald bedür-
fen der Genehmigung. Für deren Ertei-
lung ist hinsichtlich

1. des Staatswaldes die oberste Forstbe-
hörde und

2. des Körperschaftswaldes die obere
Forstbehörde zuständig.

(5) Besteht die Besorgnis, dass bei der
Bewirtschaftung des Waldes Grundpflich-
ten nach § 3 von einer Waldbesitzerin
oder einem Waldbesitzer nicht eingehal-
ten werden, kann die Forstbehörde die
Vorlage des Betriebsplanes oder, im Fall
von Forstbetriebsflächen unter 100 Hek-
tar, die Aufstellung eines Betriebsplanes
verlangen.

§ 6

Fachkundige Forstwirtschaft

(1) Fachkundige Forstwirtschaft ist ei-
ne Bewirtschaftung durch Personen, die
über die Kenntnisse und Fähigkeiten ver-
fügen, Wald ordnungsgemäß, nachhaltig
und planmäßig zu bewirtschaften.

(2) Wald soll von fachkundigem Perso-
nal bewirtschaftet werden. Im Staats- und

Körperschaftswald ist die ordnungsgemä-
ße forstliche Bewirtschaftung durch forst-
liche Fachkräfte, welche die für den
Staatsdienst vorgeschriebene Ausbildung
nachweisen, in angemessener Zahl si-
cherzustellen.

(3) Das Land gewährleistet die prakti-
sche Aus- und Fortbildung forstlicher
Fachkräfte für alle Waldeigentumsarten
und stellt die notwendigen Einrichtungen
bereit.

§ 7

Wiederbewaldung, Erhaltung der 
Waldbestände

(1) Kahlflächen, Blößen und verlichtete
Grundflächen mit einer Flächengröße von
mehr als 0,5 Hektar sind durch die Wald-
besitzerin oder den Waldbesitzer inner-
halb von sechs Jahren durch Naturverjün-
gung, Pflanzung oder Saat wieder zu be-
walden. Die Forstbehörde kann für die
Wiederbewaldung eine angemessene
Frist setzen und Pflanzung oder Saat an-
ordnen, sofern sich der Wald nicht natür-
lich verjüngt.

(2) Es ist verboten, Nadelholzbestände
unter 50 Jahren und Laubholzbestände
unter 80 Jahren auf weniger als 40 Pro-
zent des Vorrats der üblicherweise ver-
wendeten Ertragstafeln herabzusetzen.
Ausnahmen können durch die obere
Forstbehörde zugelassen werden, wenn
die weitergehende Absenkung des Vor-
rats aus zwingenden wirtschaftlichen,
waldbaulichen, genetischen oder natur-
schutzfachlichen Gründen notwendig ist.
Das Verbot nach Satz 1 gilt nicht für:

1. Niederwald-, Stockausschlag- und
Laubweichholzbestände,

2. Weihnachtsbaum- und Schmuckreisig-
kulturen,

3. erheblich geschädigte Bestände,

4. Bestände, für die der nach § 5 Abs. 4
genehmigte Betriebsplan eine weiter-
gehende Absenkung des Vorrats zu-
lässt, sowie

5. für Maßnahmen zur Durchführung von
Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen
nach § 15 Abs. 2 des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 29. Juli 2009
(BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 21. Januar 2013
(BGBl. I S. 95).

§ 8

Waldschutz

(1) Die Waldbesitzerinnen und Wald-
besitzer müssen den Wald angemessen
gegen eine Schädigung durch tierische
und pflanzliche Schädlinge, Naturereig-
nisse und Feuer schützen. Dies umfasst
auch vorbeugende Maßnahmen.

(2) Die Forstbehörden haben die nach
pflichtmäßigem Ermessen notwendigen
Maßnahmen zu treffen, um Gefahren ab-
zuwehren, die dem Wald durch tierische
oder pflanzliche Schädlinge, durch Natur-
ereignisse oder Feuer drohen; die §§ 6 



Nr. 16 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – 8. Juli 2013 461

bis 9 des Hessischen Gesetzes über die
öffentliche Sicherheit und Ordnung gel-
ten entsprechend.

(3) Im Wald und im Abstand von weni-
ger als 100 Metern vom Waldrand

1. darf nur mit Genehmigung der Forst-
behörde Feuer angezündet und unter-
halten oder offenes Licht gebraucht
werden,

2. dürfen brennende oder glimmende
Gegenstände nicht weggeworfen oder
sonst unvorsichtig gehandhabt wer-
den.

(4) Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 gilt, außer bei
hoher Brandgefahr, nicht für

1. das Anzünden und Unterhalten von
Feuer in einer Anlage, die behördlich,
insbesondere bau- oder gewerberecht-
lich, genehmigt wurde,

2. das Grillen auf Grundstücken am Wald
mit zugelassener Wohnbebauung,

3. das Verbrennen von Baumteilen aus
Gründen des Waldschutzes gegen tie-
rische Schädlinge.

(5) Ein nach Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 geneh-
migtes oder nach Abs. 4 zulässiges Feuer
ist ständig zu beaufsichtigen.

(6) Waldbesitzerinnen und Waldbesit-
zer von Privatwald haben Anspruch auf
Erstattung der durch einen Waldbrand
entstandenen Kosten durch das Land für
Löscharbeiten, Aufräumung, Erschwernis
der Holzernte, Hiebsunreifeverluste,
Wertminderungen von Nutzholz, Gutach-
ten zur Ermittlung des Schadens und die
Wiederaufforstung bis zur Sicherung der
Neuanpflanzung, wenn

1. die Brandursache nicht von der Wald-
besitzerin oder dem Waldbesitzer zu
vertreten ist und nicht auf höherer Ge-
walt beruht und

2. die Verursacherin oder der Verursa-
cher nicht zu ermitteln ist oder zur Er-
satzleistung nicht in der Lage ist.

Soweit das Land Kosten nach Satz 1 er-
stattet, gehen Ansprüche der Waldbesit-
zerin oder des Waldbesitzers gegen Dritte
auf das Land über.

§ 9

Nachbarrechte und -pflichten

(1) Bei der Bewirtschaftung des Waldes
haben die Waldbesitzerinnen und Wald-
besitzer auf die Bewirtschaftung benach-
barter Grundstücke Rücksicht zu neh-
men.

(2) Bei Gemengelage von:

1. Waldbesitz, dessen ordnungsgemäße
Bewirtschaftung nur bei weitgehender
Rücksichtnahme auf die Nachbar-
grundstücke möglich ist, haben die
Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer
ihre Wirtschaftsmaßnahmen aufeinan-
der abzustimmen. Kommt hierüber
keine Einigung zustande, kann die
Forstbehörde besondere Wirtschafts-
maßnahmen anordnen.

2. Wald und Feldflur sollen Waldränder
einen Funktionen gerechten Aufbau
haben. Schattenwurf oder Wurzelbrut
sind zu vermeiden.

(3) Bei der Verjüngung oder Neube-
gründung eines Waldes dürfen Bauman-
pflanzungen nur in einem Abstand von
mindestens fünf Metern von der Grenze
zu einem landwirtschaftlich oder gärtne-
risch genutzten Grundstück erfolgen; zu
Wegen muss der Abstand mindestens ei-
nen Meter, zu Rebgelände mindestens
sechs Meter betragen. Die Abstandsstrei-
fen können bis zu einem Meter Abstand
von der Grenze mit Sträuchern oder Bäu-
men bis zu einer Höhe von zwei Metern
bepflanzt werden. Die Forstbehörde kann
Ausnahmen zulassen.

(4) Bundesautobahnen, Bundes-, Lan-
des-, Kreis- und Gemeindestraßen gelten
nicht als Wege im Sinne des Abs. 3 Satz 1.

§ 10

Benutzung fremder Grundstücke

(1) Ist die forstliche Bewirtschaftung
einer Waldfläche, insbesondere die Holz-
fällung und die Abfuhr der Walderzeug-
nisse, ohne Benutzung eines fremden
Grundstücks nicht oder nur mit unver-
hältnismäßig großem Aufwand möglich,
so hat die Eigentümerin oder der Eigentü-
mer des fremden Grundstücks dessen Be-
nutzung zu dulden. Die Waldbesitzerin
oder der Waldbesitzer hat dem Eigentü-
mer oder der Eigentümerin des fremden
Grundstücks die beabsichtigte Benutzung
vorher anzuzeigen und den Schaden zu
ersetzen, der durch die Benutzung ent-
steht.

(2) Kommt eine Einigung über Art und
Umfang der Benutzung oder über die Hö-
he des Schadensersatzes nicht zustande,
so entscheidet auf Antrag einer oder eines
Beteiligten die Forstbehörde. Die Ent-
scheidung ist zu begründen, mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und
den Beteiligten zuzustellen. Gegen die
Entscheidung kann binnen eines Monats
nach Zustellung Klage vor den ordentli-
chen Gerichten erhoben werden.

DRITTER TEIL

Walderhaltung

§ 11

Sicherung der Funktionen des Waldes 
bei Planungen und Maßnahmen 

von Trägern öffentlicher Vorhaben

Träger öffentlicher Vorhaben haben
bei Planungen, Maßnahmen und sonsti-
gen Vorhaben, die in ihren Auswirkungen
Waldflächen betreffen können,
1. bereits bei deren Vorbereitung die

Forstbehörde zu unterrichten und an-
zuhören, soweit nicht eine weiterge-
hende Form der Beteiligung zu erfol-
gen hat,

2. die Nutz-, Schutz-, Klimaschutz- und
Erholungsfunktion des Waldes ange-
messen zu berücksichtigen.
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§ 12

Walderhaltung und -umwandlung

(1) Bei raumbedeutsamen Maßnahmen
im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 6 des Raum-
ordnungsgesetzes vom 22. Dezember
2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), die der Planfeststellung unterlie-
gen, und bei Vorhaben im Sinne des § 29
Abs. 1 des Baugesetzbuches in der Fas-
sung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509), sind
erhebliche Beeinträchtigungen des Wal-
des und des forstlichen Standortes soweit
möglich zu vermeiden. Soweit erhebliche
Beeinträchtigungen nicht vermieden wer-
den können, ist dies von der Antragstelle-
rin oder dem Antragsteller zu begründen.

(2) Als Maßnahmen der Waldumwand-
lung bedürfen einer Genehmigung

1. die Rodung von Wald zum Zwecke ei-
ner dauerhaften Nutzungsänderung,

2. die Rodung von Wald zum Zwecke ei-
ner vorübergehenden Nutzungsände-
rung mit dem Ziel der späteren Wie-
derbewaldung.

(3) Die Genehmigung soll versagt wer-
den, wenn die Erhaltung des Waldes im
überwiegenden öffentlichen Interesse
liegt; dies ist insbesondere der Fall, wenn

1. die Umwandlung Festsetzungen in
Raumordnungsplänen widerspricht,

2. Belange des Naturschutzes, der Was-
serwirtschaft, der Landeskultur oder
der Landschaftspflege erheblich beein-
trächtigt würden oder

3. der Wald für die Leistungsfähigkeit
des Naturhaushalts, die forstwirt-
schaftliche Erzeugung oder die Erho-
lung der Bevölkerung von wesentli-
cher Bedeutung ist.

(4) Die Genehmigung von Maßnahmen
nach Abs. 2 Nr. 1 kann davon abhängig
gemacht werden, dass die Antragsstelle-
rin oder der Antragsteller flächengleiche
Ersatzaufforstungen in dem betroffenen
Naturraum oder in waldarmen Gebieten
unter Berücksichtigung agrarstruktureller
Belange nachweist. Ersatzaufforstungen
können auch vorlaufend nach den Vor-
schriften über das Ökokonto nach § 16
des Bundesnaturschutzgesetzes, § 10 des
Hessischen Ausführungsgesetzes zum
Bundesnaturschutzgesetz vom 20. De-
zember 2010 (GVBl. I S. 629), geändert
durch Gesetz vom 27. Juni 2013 (GVBl. 
S. 458), sowie der nach § 34 Satz 1 Nr. 2
Buchst. f des Hessischen Ausführungsge-
setzes zum Bundesnaturschutzgesetz er-
gangenen Rechtsverordnung mit der
Maßgabe, dass die untere Naturschutzbe-
hörde das Benehmen mit der unteren
Forstbehörde herzustellen hat, vorgenom-
men werden. Bei der Genehmigung von
Maßnahmen nach Abs. 2 Nr. 2 ist durch
Auflagen sicherzustellen, dass das
Grundstück innerhalb einer angemesse-
nen Frist ordnungsgemäß wieder bewal-
det wird; insbesondere kann die Leistung

einer Sicherheit bis zur Höhe der Wieder-
aufforstungskosten gefordert werden.

(5) Soweit nachteilige Wirkungen ei-
ner Waldumwandlung nicht durch Ersatz-
aufforstungen ausgeglichen werden kön-
nen, ist eine Walderhaltungsabgabe zu
entrichten, deren Höhe nach der Schwere
der Beeinträchtigung, dem Wert oder dem
Vorteil für den Verursacher sowie nach
der wirtschaftlichen Zumutbarkeit zu be-
messen ist. Die Abgabe ist zur Erhaltung
des Waldes zu verwenden.

(6) Die Genehmigung erlischt, wenn
die Waldumwandlung nicht innerhalb
von zwei Jahren oder einer hiervon ab-
weichend in der Genehmigung festge-
setzten Frist durchgeführt worden ist. Die
Frist nach Satz 1 kann auf schriftlichen
Antrag um höchstens ein Jahr verlängert
werden.

§ 13

Schutzwald, Bannwald und 
Erholungswald

(1) Die obere Forstbehörde kann Wald
zu Schutzwald erklären, wenn es zur Ab-
wehr oder Verhütung von Gefahren, er-
heblichen Nachteilen oder erheblichen
Belästigungen für die Allgemeinheit not-
wendig ist, bestimmte forstliche Maßnah-
men durchzuführen oder zu unterlassen.
Die Erklärung zu Schutzwald kommt ins-
besondere in Betracht, wenn der Wald in
seinem Bestand und seiner äußeren Ab-
grenzung erhalten werden muss und ihm
besondere Bedeutung für das Klima, den
Wasserhaushalt, den Bodenschutz, den
Sichtschutz, den Lärmschutz oder die
Luftreinigung zukommt.

(2) Die obere Forstbehörde kann Wald
zu Bannwald erklären, soweit er aufgrund
seiner Lage und seiner flächenmäßigen
Ausdehnung vor allem in den Verdich-
tungsräumen und waldarmen Bereichen
in seiner Flächensubstanz in besonderem
Maße schützenswert ist. Die obere Forst-
behörde ist auch zuständig für die Ände-
rung oder Aufhebung von Erklärungen zu
Bannwald, die aufgrund der bisher gel-
tenden Vorschriften ergangen sind. Die
vollständige oder teilweise Aufhebung ei-
ner Erklärung zu Bannwald ist möglich,
sofern überwiegende Gründe des Ge-
meinwohls dies erfordern.

(3) Ein Kahlhieb sowie eine Vorratsab-
senkung von mehr als 40 Prozent des
Holzvorrats der üblicherweise verwende-
ten Ertragstafeln bedarf im Schutzwald
und im Bannwald der Genehmigung
durch die obere Forstbehörde. Die Ge-
nehmigung kann mit Auflagen verbun-
den werden, soweit dies zur Erhaltung
der Funktionen des Waldes erforderlich
ist.

(4) Vor Erlass, Änderung oder Aufhe-
bung einer Schutz- oder Bannwalderklä-
rung hat die obere Forstbehörde neben
dem Träger der Regionalplanung die be-
troffenen Waldbesitzer zu hören. Auf die
gemeindlichen Belange ist Rücksicht zu
nehmen.
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(5) Die Rodung und Umwandlung in
eine andere Nutzungsart bei Schutz- oder
Bannwald bedürfen der vorherigen Auf-
hebung der Erklärung und der Genehmi-
gung durch die obere Forstbehörde. Die
Genehmigung kann mit Auflagen verse-
hen werden. Eine flächengleiche Ersatz-
aufforstung ist zu leisten. Sofern dies
nicht möglich ist, ist eine Walderhaltungs-
abgabe festzusetzen.

(6) Die Erklärung zu Schutzwald oder
Bannwald ist in ortsüblicher Weise und im
Staatsanzeiger für das Land Hessen öf-
fentlich bekannt zu machen.

(7) Die obere Forstbehörde kann Wald
in und in der Nähe von Verdichtungsge-
bieten, größeren Gemeinden, Heilbädern
und staatlich anerkannten Kur- und Erho-
lungsorten zu Erholungswald erklären,
wenn das Wohl der Allgemeinheit es er-
fordert, bestimmte Flächen für Zwecke
der Erholung der Bevölkerung auszustat-
ten, zu pflegen und zu schützen. Die Er-
klärung kann aufgehoben werden, wenn
andere öffentliche Interessen das Erho-
lungsinteresse der Öffentlichkeit über-
wiegen. Abs. 4 bis 6 gelten entsprechend.

(8) Die Waldbesitzerinnen und Wald-
besitzer haben Anspruch auf Entschädi-
gung für Nachteile, die ihnen bei der Be-
wirtschaftung ihrer Grundstücke durch
Bewirtschaftungsvorschriften oder Ein-
schränkungen aufgrund einer Erklärung
zu Schutzwald, Bannwald oder Erho-
lungswald entstehen. Die Entschädigung
ist durch das Land zu leisten; im Falle der
Erklärung zu Erholungswald auf Antrag
einer Gemeinde hat diese die Entschädi-
gung zu leisten. Über die Entschädigung
entscheidet die obere Forstbehörde. Die
Entscheidung ist den Beteiligten zuzustel-
len. Gegen die Entscheidung kann bin-
nen drei Monaten nach deren Zustellung
Klage vor den ordentlichen Gerichten er-
hoben werden.

§ 14

Waldneuanlage

(1) Die Neuanlage von Wald und die
Aufforstung von Waldwiesen bedürfen
der Genehmigung, es sei denn, die Wald-
neuanlage oder Aufforstung der Wald-
wiesen ist rechtsverbindlich festgesetzt
aufgrund anderer öffentlich rechtlicher
Vorschriften oder von Entscheidungen, an
denen die Forstbehörde beteiligt war. Bei
Flächen von über fünf Hektar Größe er-
geht die Genehmigung im Benehmen mit
dem Träger der Regionalplanung und der
oberen Forstbehörde.

(2) Die Genehmigung kann nur ver-
sagt werden, wenn Interessen der Lan-
desplanung und der Raumordnung, ins-
besondere die Interessen der Landwirt-
schaft oder des Natur- und Landschafts-
schutzes gefährdet werden oder erhebli-
che Nachteile für die Umgebung zu be-
fürchten sind. Sie kann unter Auflagen
erteilt werden. Die Genehmigung schließt
andere, die Neuanlage von Wald betref-
fende öffentlich-rechtliche Entscheidun-
gen ein.

VIERTER TEIL

Betreten des Waldes, Reiten und Fahren

§ 15

Betreten des Waldes, Reiten und Fahren

(1) Jeder darf Wald zum Zwecke der
Erholung nach den Maßgaben von § 14
Abs. 1 Satz 3 und 4 des Bundeswaldge-
setzes und der nachfolgenden Abs. 2 bis 4
betreten.

2) Waldbesucherinnen und Waldbesu-
cher haben aufeinander Rücksicht zu
nehmen, damit eine gegenseitige Belästi-
gung oder Behinderung vermieden wird.
Durch die Benutzung darf die Lebensge-
meinschaft des Waldes nicht gestört, die
Bewirtschaftung des Waldes nicht behin-
dert, der Wald nicht gefährdet, geschä-
digt oder verunreinigt und die Erholung
anderer nicht beeinträchtigt werden.

(3) Radfahren, Reiten und Fahren mit
Krankenfahrstühlen ist im Wald auf be-
festigten oder naturfesten Wegen gestat-
tet, die von Waldbesitzerinnen und Wald-
besitzern oder mit deren Zustimmung an-
gelegt wurden und auf denen unter ge-
genseitiger Rücksichtnahme gefahrloser
Begegnungsverkehr möglich ist. Fußgän-
gerinnen und Fußgängern sowie Men-
schen, die auf einen Krankenfahrstuhl an-
gewiesen sind, gebührt in der Regel der
Vorrang.

(4) Fahren mit Kutschen ist im Wald
auf Waldwegen gestattet, die eine Nutz-
breite von mindestens 2 Metern aufwei-
sen.

(5) Jedes Betreten und jede Benutzung
des Waldes, die über das nach Abs. 1 bis
4 zulässige Maß hinausgeht, bedarf der
Zustimmung der Waldbesitzerin oder des
Waldbesitzers. Einer Zustimmung bedür-
fen insbesondere

1. das Befahren von Waldwegen mit mo-
torgetriebenen Fahrzeugen, für die ein
Versicherungs- oder ein amtliches
Kennzeichen erforderlich ist,

2. das Reiten und das Radfahren auf
Waldwegen, die nicht nach Abs. 3, 
§ 16 Abs. 4 oder § 17 dafür freigege-
ben sind,

3. das Zelten und Abstellen von Wohn-
wagen und anderen fahrbaren Unter-
künften,

4. das Starten und Landen von motorge-
triebenen Modellflugzeugen,

5. Veranstaltungen, wenn sie zu einer
deutlichen Beunruhigung der im Wald
lebenden Tiere, zu einer Verunreini-
gung von Waldgrundstücken oder zu
einer Beschädigung von Pflanzen füh-
ren,

6. die Durchführung von kommerziellen
Veranstaltungen mit erwerbswirt-
schaftlicher Zielsetzung sowie

7. das Rauchen im Wald.

Die Zustimmung zu einer Nutzung nach
Satz 1 zieht keine weitergehenden Ver-
kehrssicherungspflichten der Waldbesit-
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zerin oder des Waldbesitzers über das
nach § 14 Abs. 1 Satz 3 und 4 des Bundes-
waldgesetzes geschuldete Maß nach sich.

(6) Das Anlegen von Wegen durch
Waldbesucherinnen und Waldbesucher
ohne Zustimmung der Waldbesitzerin
oder des Waldbesitzers ist unzulässig.

(7) Vorschriften des öffentlichen
Rechts, die das Betreten des Waldes in
weiterem Umfange gestatten oder die das
Betreten des Waldes einschränken, blei-
ben unberührt.

(8) Den Bediensteten der Forstbehör-
den oder den von diesen beauftragten
Personen ist das Begehen von Waldflä-
chen oder das Befahren von Waldwegen
und Straßen im Wald zur Wahrnehmung
ihrer Aufgaben nach dem Bundeswaldge-
setz, diesem Gesetz und aufgrund von
diesem ergangener Verordnungen zu ge-
statten. Die nach Satz 1 berechtigten Per-
sonen sollen ihr Kommen rechtzeitig in
geeigneter Weise ankündigen und haben
sich auf Verlangen auszuweisen.

§ 16

Vom Betreten ausgenommene Flächen,
Sperrung von Flächen und Wegen, 

Entmischung

(1) Vom Betreten des Waldes ausge-
nommen sind

1. Verjüngungsflächen,

2. Waldflächen und Waldwege, auf de-
nen Holzerntearbeiten und andere ge-
fahrgeneigte Waldarbeiten durchge-
führt werden,

3. forst- und jagdbetriebliche Einrichtun-
gen.

Radfahren, Reiten und Fahren mit Kut-
schen ist auf Rückegassen untersagt.

(2) Waldbesitzerinnen und Waldbesit-
zer dürfen nicht öffentliche Straßen,
Waldwege und Grundstücke sperren,
wenn

1. und soweit Holzerntearbeiten sowie
eintägige Gesellschaftsjagden dies er-
fordern,

2. eine erhöhte Waldbrandgefahr oder
aus sonstigen Gründen eine Gefahr für
das Leben oder die Gesundheit der
Waldbesucherinnen oder Waldbesu-
cher besteht,

3. die zulässige Nutzung des Grund-
stücks sonst erheblich behindert oder
eingeschränkt würde, insbesondere
wenn die Beschädigung von Forstkul-
turen, Sonderkulturen oder sonstigen
Nutzpflanzen zu erwarten ist oder
wenn das Grundstück regelmäßig von
einer Vielzahl von Personen betreten
und dadurch in seinem Ertrag erheb-
lich gemindert oder in unzumutbarer
Weise beschädigt oder verunreinigt
wird,

4. dies zum Schutz von Waldbesucherin-
nen und Waldbesuchern vor Gefahren,
die von einer bestimmten Benutzung
ausgehen, erforderlich ist und das Be-

tretungsrecht der Allgemeinheit unter
Berücksichtigung der örtlichen Ver-
hältnisse dadurch nicht wesentlich be-
schränkt wird,

5. wissenschaftliche Versuche dies erfor-
dern,

6. dies aus Gründen des Naturschutzes,
zur Durchführung von landschaftspfle-
gerischen Vorhaben, zur Vorbereitung
und Durchführung sportlicher Wett-
kämpfe oder aus anderen Gründen des
überwiegenden öffentlichen Interesses
erforderlich ist.

Die Sperrung soll ihrem Zweck entspre-
chend befristet erfolgen und ist, außer im
Falle des Satzes 1 Nr. 1, der Forstbehörde
in der Regel drei Tage vor Beginn anzu-
zeigen. Bei Gefahr im Verzug ist die Sper-
rung spätestens binnen drei Tagen nach
der Sperrung anzuzeigen. Die Forstbehör-
de kann die Sperrung untersagen, wenn
sie im Hinblick auf die örtlichen Verhält-
nisse das Betretungsrecht unverhältnis-
mäßig einschränken würde.

(3) Die Forstbehörde kann nicht öffent-
liche Straßen, Waldwege und Grundstü-
cke für das Betreten und jede Benut-
zungsart sperren, wenn

1. eine Gefahr für Leben und Gesundheit
von Waldbesucherinnen oder Waldbe-
suchern besteht,

2. durch die erhöhte Inanspruchnahme
aufgrund dieser Nutzungen oder aus
sonstigen Gründen

a) Beeinträchtigungen der Erholung
von Waldbesucherinnen und Wald-
besuchern oder

b) Schäden an Waldwegen oder Wald-
flächen

zu befürchten sind. Die Entscheidung hat
im Benehmen mit der Waldbesitzerin oder
dem Waldbesitzer sowie der betroffenen
Gemeinde zu ergehen.

(4) Die Forstbehörde kann nicht öffent-
liche Straßen, Waldwege und Grundstü-
cke für einzelne Benutzungsarten sperren
oder einzelne Benutzungsarten nur be-
schränkt zulassen, wenn dies

1. zum Schutz der Waldbesucherinnen
und Waldbesucher aufgrund der örtli-
chen Verhältnisse,

2. zum Ausgleich der Interessen der Er-
holungsuchenden,

3. zur Wahrung schützenswerter Interes-
sen der Waldbesitzerin oder des Wald-
besitzers oder

4. zur Entmischung des Reit-, Fahr- und
Fußgängerverkehrs

erforderlich ist. Abs. 3 Satz 2 gilt entspre-
chend.

§ 17

Kennzeichnungen von Rad-, Reit- und
Wanderwegen

Waldbesitzerinnen oder Waldbesitzer
haben Kennzeichnungen von Rad-, Reit-
und Wanderwegen sowie von Wegetafeln
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zu dulden, die von Vereinigungen oder
Körperschaften, die sich in besonderem
Maße der Erholungsfunktion des Waldes
widmen, mit Zustimmung der unteren
Forstbehörde unter Beteiligung der be-
troffenen Gemeinden und Naturparke an-
gebracht werden. Eine einheitliche Be-
schilderung ist anzustreben. Auf die
Grundstücksnutzung ist Rücksicht zu
nehmen. Mit den Waldbesitzerinnen oder
Waldbesitzern ist die Anbringung abzu-
stimmen. Das Betreten und Befahren ge-
kennzeichneter Wege erfolgt nach den
Maßgaben des § 14 Abs. 1 Satz 3 und 4
des Bundeswaldgesetzes auf eigene Ge-
fahr.

FÜNFTER TEIL

Besondere Bestimmungen 
für den Staats- , Körperschafts- und 

Gemeinschaftswald

§ 18

Staatswald

(1) Der Staatswald dient im besonde-
ren Maße dem Gemeinwohl. Der Staats-
wald des Landes Hessen ist mit dieser
Maßgabe durch den Landesbetrieb Hes-
sen-Forst nach betriebswirtschaftlichen
Grundsätzen zu bewirtschaften.

(2) Das Staatswaldvermögen soll so-
wohl in seinem Bestand als auch in seiner
Flächenausdehnung erhalten werden.
Hierfür sind die Erlöse aus Holznutzun-
gen, die den Nachhaltshiebsatz über-
schreiten, einzusetzen. Sie sind insbeson-
dere

1. zur Verbesserung der Ertragsfähigkeit
und der infrastrukturellen Leistungen
des Staatswaldes,

2. für Anpassungs- und Umstellungsin-
vestitionen sowie

3. zur Finanzierung von Maßnahmen der
Katastrophenverhütung und des Kata-
strophenausgleichs

nach Maßgabe der forstbetrieblichen Not-
wendigkeiten zu verwenden.

(3) Soweit durch die Erfüllung der Ge-
meinwohlverpflichtung entstehende Kos-
ten bei der Staatswaldbewirtschaftung
des Landesbetriebes nicht durch eigene
Erlöse gedeckt werden, sind auskömmli-
che Zuführungen aus dem Landeshaus-
halt zu leisten. Erwirtschaftete Über-
schüsse aus der Nutzfunktion des Staats-
waldes sind nach Bildung einer Risiko-
rücklage für die in Abs. 2 Satz 3 genann-
ten Zwecke an den Landeshaushalt abzu-
führen.

(4) Erlöse nach Abs. 2 Satz 2, die nicht
im laufenden Haushalt verwendet werden
können, sind nach Maßgabe der Betriebs-
satzung nach § 27 Abs. 4 einer Waldrück-
lage zuzuführen. Die Rücklage ist aus-
schließlich für die in Abs. 2 Satz 3 ge-
nannten Zwecke zu verwenden.

(5) Erlöse aus dem Verkauf forstfiskali-
scher Grundstücke sind in der Regel zum

Ankauf von bebauten und unbebauten
Grundstücken, die forstfiskalischen Zwe-
cken dienen sollen, sowie für bauliche In-
vestitionen und Instandhaltung zu nutzen
oder einer Liegenschaftsrücklage zuzu-
führen.

§ 19

Körperschaftswald

(1) Der Körperschaftswald wird durch
den Landesbetrieb Hessen-Forst fachlich
betreut, es sei denn eine Körperschaft
wurde am 31. Dezember 2008 nicht durch
den Landesbetrieb Hessen-Forst betreut
oder ist nach Maßgabe des Abs. 5 aus der
staatlichen Betreuung ausgeschieden. Die
fachliche Betreuung leisten die Forstäm-
ter (forsttechnische Leitung) und die Re-
vierförstereien (forsttechnischer Betrieb).

(2) Die in § 3 Abs. 2 des Bundeswald-
gesetzes genannten Körperschaften ha-
ben bei der Besetzung von Planstellen
staatlicher Leitungen von Revierförsterei-
en, denen ihre Waldflächen angehören
und deren Fläche sich zu mehr als der
Hälfte aus Gemeindewald zusammen-
setzt, das Recht der Auswahl unter den
Bewerberinnen oder Bewerbern, die ih-
nen vom Landesbetrieb Hessen-Forst vor-
geschlagen werden.

(3) Im Falle der fachlichen Betreuung
durch den Landesbetrieb Hessen-Forst
trägt das Land die Kosten für die forst-
technische Leitung. Für die Durchführung
des forsttechnischen Betriebes sind Kos-
tenbeiträge von den betreuten Waldbesit-
zerinnen oder Waldbesitzern des Körper-
schaftswaldes zu entrichten. Die Höhe der
Kostenbeiträge richtet sich nach

1. den durchschnittlichen persönlichen
und sachlichen Aufwendungen für alle
staatlichen Revierförstereien, die für
den forsttechnischen Betrieb entste-
hen,

2. der Intensität der Bewirtschaftung im
jeweils betreuten Körperschaftswald.

Sie werden von dem für Forsten zuständi-
gen Ministerium im Benehmen mit dem
Ministerium der Finanzen und dem für
das Kommunalwesen zuständigen Minis-
terium nach Anhörung des Landesforst-
ausschusses festgelegt und im Staatsan-
zeiger für das Land Hessen veröffentlicht.

(4) Die Kostenbeiträge sind nach Rech-
nungsstellung bis zum 1. Juli eines jeden
Jahres fällig. Bei Zahlungsverzug oder
Stundung sind Zinsen zu zahlen.

(5) Körperschaften können durch Er-
klärung gegenüber dem Landesbetrieb
Hessen-Forst aus der Betreuung ihrer
Wälder ausscheiden. Das Betreuungsver-
hältnis endet zwei Jahre nach der Erklä-
rung zum Ende eines Kalenderjahres; es
kann im gegenseitigen Einvernehmen
früher beendet werden. Die Beendigung
des Betreuungsverhältnisses ist der obe-
ren Forstbehörde anzuzeigen; es ist mit-
zuteilen, welche forstliche Fachkraft die
ordnungsgemäße forstliche Bewirtschaf-
tung künftig sicherstellt.
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(6) Körperschaften, deren Wald nicht
staatlich betreut wird, können durch Er-
klärung gegenüber dem Landesbetrieb
Hessen-Forst ihre Wälder durch diesen
betreuen lassen. Das Betreuungsverhält-
nis beginnt zwei Jahre nach der Erklä-
rung mit Beginn des folgenden Kalender-
jahres; es kann im gegenseitigen Einver-
nehmen früher aufgenommen werden.
Die Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend.

§ 20

Gemeinschaftswald

(1) Gemeinschaftswald ist Privatwald,

1. der von einer Gemeinschaft genutzt
wird,

2. auf den nach Maßgabe der Art. 83 und
164 des Einführungsgesetzes zum Bür-
gerlichen Gesetzbuche in der Fassung
vom 21. September 1994 (BGBl. I 
S. 2494, 1997 I S. 1061), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 7. Mai 2013
(BGBl. I S. 1122), landesgesetzliche
Vorschriften aus der Zeit vor Inkraft-
treten des Bürgerlichen Gesetzbuchs
weiter Anwendung finden können und

3. der die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1
des Gesetzes über gemeinschaftliche
Holzungen vom 14. März 1881 (Preuß.
Gesetzessamml., S. 261), aufgehoben
durch Gesetz vom 17. Dezember 2007
(GVBl. I S. 911), erfüllt.

(2) Ein Gemeinschaftswald kann unter
seinem Namen Rechte erwerben und Ver-
bindlichkeiten eingehen, Eigentum und
andere dingliche Rechte an beweglichen
und unbeweglichen Sachen erwerben,
übertragen und aufgeben, vor Gericht
klagen und verklagt werden.

(3) Die Gemeinschaft soll sich eine Sat-
zung geben und in ihr die Bewirtschaf-
tung und Verwaltung des Gemeinschafts-
waldes sowie ihre rechtsgeschäftliche
Vertretung regeln.

(4) Auf Hauberge im Sinne des § 1 der
Haubergordnung für den Dillkreis und
den Oberwesterwaldkreis vom 4. Juni
1887 (Preuß. Gesetzessamml., S. 289) fin-
den Abs. 2 und 3 sowie die Rechtsverord-
nung nach § 33 Nr. 4 keine Anwendung;
die Haubergordnung für den Dillkreis
und den Oberwesterwaldkreis bleibt un-
berührt.

SECHSTER TEIL

Forstbetriebsvereinigungen und 
Forstbetriebsgemeinschaften

§ 21

Forstbetriebsvereinigungen und 
Forstbetriebsgemeinschaften

(1) Waldbesitzerinnen und Waldbesit-
zer, deren Forstbetriebe zu selbstständi-
ger ordnungsgemäßer Forstwirtschaft
nicht geeignet sind, sollen sich zu Forst-
betriebsvereinigungen zusammenschlie-

ßen. Forstbetriebsvereinigungen müssen
die Gewähr für die Durchführung einer
ordnungsgemäßen Forstwirtschaft bieten
und bedürfen der Anerkennung der obe-
ren Forstbehörde. Sie können kooperati-
ves Mitglied einer Forstbetriebsgemein-
schaft nach §§ 16 bis 20 des Bundeswald-
gesetzes sein.

(2) Der Landesbetrieb Hessen-Forst
kann für Forstbetriebsvereinigungen und
Forstbetriebsgemeinschaften administra-
tive und betriebliche Aufgaben gegen Er-
stattung der Kosten übernehmen. Bei der
Festsetzung der zu erstattenden Kosten
sind die wirtschaftlichen Vorteile, die dem
Landesbetrieb Hessen-Forst infolge der
Aufgabenwahrnehmung bei der Aufbau-
und Ablauforganisation entstehen, zu-
gunsten der forstwirtschaftlichen Zusam-
menschlüsse zu berücksichtigen.

SIEBTER TEIL

Förderung des Körperschafts- und des
Privatwaldes

§ 22

Förderung des Körperschafts- und des
Privatwaldes

(1) Die Landesforstverwaltung unter-
stützt private Waldbesitzerinnen und
Waldbesitzer, forstwirtschaftliche Zusam-
menschlüsse nach dem Dritten Kapitel
des Bundeswaldgesetzes und Forstbe-
triebsvereinigungen durch Rat, Anlei-
tung, tätige Mithilfe und angewandte
Forschung bei der Bewirtschaftung des
Waldes sowie bei der Erfüllung der ihnen
nach diesem Gesetz obliegenden Pflich-
ten kostenfrei (allgemeine Förderung). Ei-
ne weitergehende Unterstützung kann
gegen Entrichtung von Kostenbeiträgen
gewährt werden (besondere Förderung).

(2) Das Land kann allgemein und im
Einzelfall zur Förderung der Forstwirt-
schaft und vordringlicher forstlicher Auf-
gaben Darlehen und Beihilfen an Wald-
besitzerinnen und Waldbesitzer gewäh-
ren. Vordringliche forstliche Aufgaben
sind insbesondere die Wiederaufforstung,
Maßnahmen zur Verbesserung von Pro-
dukten, der Schutz des Waldes vor Schäd-
lingen, die Erschließung des Waldes, die
Ausbildung forstlicher Fachkräfte und die
Förderung der Forstwirtschaft in den
forstlichen Zusammenschlüssen nach dem
Dritten Kapitel des Bundeswaldgesetzes
und in Forstbetriebsvereinigungen.

(3) Die für Forsten zuständige Ministe-
rin oder der hierfür zuständige Minister
erlässt im Einvernehmen mit der für Fi-
nanzen zuständigen Ministerin oder dem
hierfür zuständigen Minister Richtlinien
über die Fördermaßnahmen nach Abs. 2;
darin werden insbesondere Richtsätze für
die Entrichtung von Kostenbeiträgen der
besonderen Förderung nach Abs. 1 fest-
gesetzt
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ACHTER TEIL

Landesforstverwaltung, 
Landesforstausschuss

§ 23

Organisation der Landesforstverwaltung

(1) Die Landesforstverwaltung besteht
aus einem hoheitlichen und einem be-
trieblichen Bereich.

(2) Der hoheitliche Bereich der Lan-
desforstverwaltung obliegt vorbehaltlich
des § 24 Abs. 2 den Forstbehörden. Forst-
behörden sind:

1. das für das Forstwesen zuständige Mi-
nisterium als oberste Forstbehörde,

2. die Regierungspräsidien als obere
Forstbehörden,

3. die Forstämter als untere Forstbehör-
den.

Im Nationalpark nimmt das Nationalpark-
amt die Aufgaben der unteren Forstbe-
hörde wahr.

(3) Der betriebliche Bereich der Lan-
desforstverwaltung obliegt dem Landes-
betrieb Hessen-Forst als Landesbetrieb
nach § 26 Abs. 1 der Landeshaushaltsord-
nung. Das für das Forstwesen zuständige
Ministerium übt die Dienst- und Fachauf-
sicht über den Landesbetrieb Hessen-
Forst aus.

§ 24

Zuständigkeiten im hoheitlichen Bereich,
Verfahren bei Waldumwandlungs- 

und Waldneuanlagegenehmigungen

(1) Zuständige Behörde für den Voll-
zug des Forstrechts ist die untere Forstbe-
hörde, soweit in diesem Gesetz nichts an-
deres bestimmt ist.

(2) Die Erteilung von Genehmigungen
nach den §§ 12 und 14 sowie die Abgabe
von Stellungnahmen zu waldbeanspru-
chenden Planungen und Vorhaben wer-
den, außer in den Fällen des Abs. 4 Nr. 1,
in den Landkreisen den Kreisausschüssen
und in den kreisfreien Städten den Ma-
gistraten als Aufgaben zur Erfüllung nach
Weisung übertragen. Aufsichtsbehörde ist
insoweit die obere Forstbehörde; § 1 
Abs. 4 des Hessischen Ausführungsgeset-
zes zum Bundesnaturschutzgesetz gilt
entsprechend.

(3) Die Entscheidung nach § 12 Abs. 2
Satz 1 oder § 14 Abs. 1 Satz 1 ergeht im
Benehmen mit der unteren Forstbehörde.
Bei Flächen von über fünf Hektar Größe
ergeht die Entscheidung im Benehmen
mit dem Träger der Regionalplanung und
der oberen Forstbehörde. Im Falle des 
§ 14 Abs. 1 Satz 1 ist zusätzlich das Be-
nehmen mit der unteren Naturschutzbe-
hörde, der Gemeinde und der zuständi-
gen Landrätin oder dem zuständigen
Landrat in Wahrnehmung der Aufgaben
der Landwirtschaft und der Landschafts-
pflege nach § 1 Abs. 1 des Gesetzes zum
Vollzug von Aufgaben in den Bereichen
der Landwirtschaft, der Landschaftspfle-

ge, der Dorf- und Regionalentwicklung
und des ländlichen Tourismus vom 
21. März 2005 (GVBl. I S. 229), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 13. Dezember
2012 (GVBl. S. 622), herzustellen.

(4) Die obere Forstbehörde ist zustän-
dig für

1. den Vollzug des Forstrechts, wenn auf-
grund anderer Rechtsvorschriften eine
Zuständigkeit des Regierungspräsidi-
ums gegeben ist, die im Wesentlichen
den gleichen Gegenstand betrifft, für
den eine forstrechtliche Entscheidung
der unteren Forstbehörde erforderlich
ist,

2. Stellungnahmen zu Vorhaben, die ei-
ner Zulassung einer obersten Landes-
behörde bedürfen,

3. die Sicherstellung der Einhaltung der
forstrechtlichen Bestimmungen im
Körperschafts- und Privatwald, wenn
dieser

a) eine Forstbetriebsfläche von min-
destens 100 Hektar hat und

b) nicht durch den Landesbetrieb Hes-
sen-Forst betreut wird,

4. die amtliche Anerkennung nach § 68
Abs. 3 Satz 1 der Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung in der Fas-
sung vom 10. Mai 2000 (BGBl. I 
S. 717), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 21. März 2013 (BGBl. I S. 556),
von Betriebsgutachten auf Antrag der
Waldbesitzerin oder des Waldbesitzers.

§ 25

Staatliche Forstamtsbezirke

Die oberste Forstbehörde teilt das Lan-
desgebiet durch Verwaltungsanordnung
in staatliche Forstamtsbezirke ein. Sie ist
im Staatsanzeiger für das Land Hessen zu
veröffentlichen.

§ 26

Anordnungen der Forstbehörden

Verstößt die Besitzerin oder der Besit-
zer eines Privat- oder Körperschaftswal-
des gegen die ihr oder ihm durch dieses
Gesetz auferlegten Pflichten, so kann die
obere Forstbehörde die erforderlichen
Anordnungen treffen, um eine ordnungs-
gemäße Bewirtschaftung des Waldes si-
cherzustellen.

§ 27

Aufgaben des Landesbetriebs 
Hessen-Forst

(1) Der Landesbetrieb Hessen-Forst
nimmt die Rechte und Pflichten des Lan-
des als Waldeigentümer wahr, erbringt
forstbetriebliche und -technische Dienst-
leistungen für den Körperschafts- und Pri-
vatwald, beteiligt sich an der forstwissen-
schaftlichen Forschung und nimmt am
wissenschaftlichen Austausch teil, be-
treibt Waldpädagogik und unterstützt die
Forstbehörden, damit diese ihre Aufga-
ben wahrnehmen können.
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(2) Dem Landesbetrieb sind insbeson-
dere folgende Aufgaben übertragen:

1. die Bewirtschaftung des Staatswaldes
und der ihm übertragenen Liegen-
schaften des Landes nach betriebs-
wirtschaftlichen Grundsätzen und un-
ter Wahrung der besonderen Ge-
meinwohlverpflichtung,

2. die forsttechnische Leitung und der
forsttechnische Betrieb für den Kör-
perschaftswald nach Maßgabe des 
§ 19,

3. die allgemeine und besondere Förde-
rung der Waldbesitzerinnen und
Waldbesitzer nach Maßgabe des § 22
Abs. 1,

4. die Mitwirkung bei der finanziellen
Förderung des Körperschafts- und
Privatwaldes nach Europa-, Bundes-
und Landesrecht,

5. die Erstellung der Betriebspläne für
den Staatswald und den staatlich be-
treuten Körperschaftswald oder im
Privatwald aufgrund vertraglicher
Vereinbarung,

6. die Vornahme von waldökologischen,
waldwachstums- und standortkundli-
chen Untersuchungen, sowie von
Waldschutzuntersuchungen und -be-
ratungen, die Erhaltung forstlicher
Genressourcen, die forstliche Landes-
pflege und Umweltkontrolle sowie
die Erstellung forstfachlicher Gutach-
ten,

7. die fachliche Aus-, Fort- und Weiter-
bildung, Waldpädagogik, Öffentlich-
keitsarbeit, Umweltbildung sowie die
Tätigkeiten, die der Schutz- und Er-
holungsfunktion dienen,

8. die Verwaltung des forstfiskalischen
Vermögens,

9. die Erhebung, Verwaltung und Ver-
netzung von Naturschutzdaten und
die Wahrnehmung von Aufgaben als
Fachdienststelle des Naturschutzes,

10. die Einrichtung, Organisation und der
Betrieb der Forstämter und der Re-
vierförstereien in den staatlichen
Forstamtsbezirken sowie des Natio-
nalparkamtes.

(3) Der Landesbetrieb Hessen-Forst
soll die Kommunen und Fachbehörden
über notwendige landespflegerische
Maßnahmen beraten und die praktische
Durchführung der Maßnahmen auf Kos-
ten des Auftraggebers oder des Verpflich-
teten entweder selbst übernehmen oder
unterstützen.

(4) Das für das Forstwesen zuständige
Ministerium kann das Nähere im Einver-
nehmen mit dem Ministerium der Finan-
zen in einer Betriebssatzung regeln.

§ 28

Landesforstausschuss

(1) Bei der obersten Forstbehörde wird
ein Landesforstausschuss gebildet. Die
durch seine Tätigkeit entstehenden Kos-
ten trägt das Land.

(2) Der Landesforstausschuss berät die
oberste Forstbehörde in grundsätzlichen
Angelegenheiten des Forstwesens. Er hat
das Recht, alle Fragen, die den Wald und
die Forstwirtschaft betreffen, zu beraten.
Die oberste Forstbehörde unterrichtet den
Landesforstausschuss über wichtige An-
gelegenheiten der Forstwirtschaft und
hört den Landesforstausschuss an bei

1. der Vorbereitung forstrechtlicher Ge-
setze oder Verordnungen,

2. der Verwendung der Walderhaltungs-
abgabe,

3. der Festsetzung der Richtsätze für die
Entrichtung von Kostenbeiträgen der
besonderen Förderung im Privatwald
nach § 22 Abs. 3,

4. dem Erlass von Richtlinien über die
Fördermaßnahmen nach § 22 Abs. 3.

(3) Die Mitglieder des Landesforstaus-
schusses werden durch die für das Forst-
wesen zuständige Ministerin oder den
hierfür zuständigen Minister für die Dau-
er von fünf Jahren berufen. Der Landes-
forstausschuss setzt sich zusammen aus

1. jeweils drei Vertreterinnen und Vertre-
tern der Waldbesitzerinnen und Wald-
besitzer des

a) Staatswaldes,

b) Körperschaftswaldes auf Vorschlag
der kommunalen Spitzenverbände,

c) Privatwaldes auf Vorschlag der
Waldbesitzerverbände,

2. vier Vertreterinnen und Vertretern der
im Forstwesen Beschäftigten auf Vor-
schlag der forstlichen Berufsverbände,

3. einer Vertreterin oder einem Vertreter
der forstlichen Dienstleistungsunter-
nehmen auf Vorschlag deren Dachver-
bandes,

4. zwei Vertreterinnen und Vertretern
forstlicher Verbände, die sich in beson-
derem Maße dem Erhalt des Waldes
und den Belangen des Forstwesens
widmen, auf deren Vorschlag.

(4) Den Vorsitz im Landesforstaus-
schuss führt die für das Forstwesen zu-
ständige Ministerin oder der hierfür zu-
ständige Minister. Der Landesforstaus-
schuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

NEUNTER TEIL

Bußgeldvorschriften

§ 29

Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig

1. einer vollziehbaren Anordnung nach
§ 7 Abs. 1 Satz 2, § 12 Abs. 4 Satz 1
oder § 26 nicht oder nicht rechtzeitig
nachkommt,

2. entgegen § 7 Abs. 2 Nadelholzbe-
stände und Laubholzbestände im
Vorrat herabsetzt,
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3. entgegen § 8 Abs. 1 der Pflicht zum
Schutze des Waldes nicht nach-
kommt,

4. entgegen § 8 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 ohne
Genehmigung Feuer anzündet, un-
terhält oder offenes Licht gebraucht,

5. entgegen § 8 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 bren-
nende oder glimmende Gegenstände
wegwirft oder unvorsichtig handhabt
und dadurch die konkrete Gefahr 
eines Brandes auf Waldflächen ent-
steht,

6. entgegen § 8 Abs. 5 ein Feuer unbe-
aufsichtigt lässt,

7. entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1 oder 2 bei
Verjüngung oder Neubegründung ei-
nes Waldes den Abstand zu den
Nachbargrundstücken oder Wegen
nicht einhält,

8. einer Auflage nach § 12 Abs. 4 Satz 3
oder § 14 Abs. 2 Satz 2 zuwiderhan-
delt,

9. entgegen § 15 Abs. 5 ohne Zustim-
mung den Wald über das nach § 15
Abs. 1 bis 4 zulässige Maß hinaus be-
tritt oder benutzt,

10. entgegen § 15 Abs. 6 Wege ohne Zu-
stimmung anlegt,

11. entgegen § 16 Abs. 1 Satz 2 auf Rü-
ckegassen mit dem Fahrrad oder mit
Kutschen fährt oder reitet,

12. entgegen einer Sperrung nach § 16
Abs. 2 oder Abs. 3 Waldflächen,
Waldwege oder nicht öffentliche Stra-
ßen benutzt,

13. entgegen einer Nutzungseinschrän-
kung oder einer Sperrung auf einem
nicht öffentlichen Weg oder einer sol-
chen Straße durch die Forstbehörde
nach § 16 Abs. 4 Satz 1 zu Fuß geht,
reitet, mit der Kutsche oder mit dem
Fahrrad fährt.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer

1. entgegen § 5 Abs. 2 Satz 1 Staats-,
Körperschafts- oder Privatwald nicht
nach Betriebsplänen bewirtschaftet,

2. entgegen § 12 Abs. 2 Wald ohne Ge-
nehmigung umwandelt,

3. entgegen § 14 Abs. 1 Satz 1 Wald ohne
Genehmigung neu anlegt oder eine
Waldwiese aufforstet,

4. entgegen § 15 Abs. 8 das Begehen von
Waldflächen oder das Befahren von
Waldwegen und Straßen im Wald von
Bediensteten der Forstbehörden oder
von diesen beauftragten Personen
nicht duldet,

5. entgegen § 17 das Anbringen von
Kennzeichnungen von Wander-, Rad-
oder Reitwegen oder von Wegetafeln
nicht duldet oder Kennzeichnungen
entfernt.

(3) Ordnungswidrig handelt, wer ab-
seits von Wegen Waldflächen mit motor-
getriebenen Fahrzeugen, für die ein Ver-
sicherungs- oder ein amtliches Kennzei-
chen erforderlich ist, befährt, soweit es

sich nicht um den Einsatz von Maschinen
für forstbetriebliche Maßnahmen handelt.

(4) Die Ordnungswidrigkeiten können
in den Fällen der Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2
Nr. 2 mit einer Geldbuße bis zu hundert-
tausend Euro, in den Fällen des Abs. 1 
Nr. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10 und Abs. 2 Nr. 1 und
3 mit einer Geldbuße bis zu fünfund-
zwanzigtausend Euro, in den übrigen Fäl-
len mit einer Geldbuße bis zu eintausend
Euro geahndet werden.

(5) Zuständige Verwaltungsbehörde im
Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes
über Ordnungswidrigkeiten in der Fas-
sung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I 
S. 602), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2353), ist in
den Fällen des Abs. 1 Nr. 4, 5, 6 und 11
die untere Forstbehörde, im Übrigen das
Regierungspräsidium Darmstadt als obere
Forstbehörde.

§ 30

Einziehung

Gegenstände, auf die sich eine Ord-
nungswidrigkeit nach § 29 Abs. 1 oder 2
bezieht oder die zur Begehung einer sol-
chen Ordnungswidrigkeit gebraucht wur-
den oder bestimmt gewesen sind, können
unter den Voraussetzungen des § 22 
Abs. 2 und 3 und § 23 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten eingezogen wer-
den.

ZEHNTER TEIL

Schlussvorschriften

§ 31

Überleitungsvorschriften

(1) Waldgenossenschaften im Sinne
des Gesetzes betreffend Schutzwaldun-
gen und Waldgenossenschaften vom 
6. Juli 1875 (Preuß. Gesetzessamml. 
S. 416) und des Gesetzes über die Forst-
verwaltung im Volksstaat Hessen vom 
16. November 1923 (Hess.Reg.Bl. S. 491)
sind den Forstbetriebsvereinigungen
gleichgestellt.

(2) § 10 Abs. 2 und 3 des Staatsvertra-
ges über die Vereinigung Waldecks mit
Preußen vom 23. März 1928 (Preuß. Ge-
setzessamml. S. 179) über die Tragung
der Verwaltungs- und Beförsterungsbei-
träge sowie die Verwertung der Forstan-
fälle in den Waldungen der Domanialver-
waltung des Landkreises Waldeck-Fran-
kenberg ist nicht mehr anwendbar; § 10
Abs. 1 und 4 des Staatsvertrages ist nicht
anwendbar, soweit darin Bestimmungen
enthalten sind, die § 19 entgegenstehen.

§ 32

Aufhebung bisherigen Rechts

Es werden aufgehoben:

1. das Hessische Forstgesetz in der Fas-
sung vom 10. September 2002 (GVBl. I
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S. 582)2), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 25. November 2010 (GVBl. I 
S. 434),

2. die Verordnung über Betreten des
Waldes und das Reiten und Fahren im
Walde vom 13. Juli 1980 (GVBl. I 
S. 291)3),

3. die Verordnung über Forstausschüsse
vom 14. Juli 2006 (GVBl. I S. 437)4), ge-
ändert durch Verordnung vom 26. Sep-
tember 2011 (GVBl. I S. 588),

4. die Verordnung über das Ausscheiden
von Gemeindeforstbetrieben aus der
staatlichen Betreuung und deren Wie-
deraufnahme vom 15. Dezember 2008
(GVBl. I S. 1071)5) und

5. die Verordnung zum Schutze der Wäl-
der, Moore und Heiden gegen Brände
vom 25. Juni 1938 (RGBl. I 700), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 18. Juni
2002 (GVBl. I S. 364)6).

§ 33

Verordnungsermächtigungen

Die für das Forstwesen zuständige 
Ministerin oder der hierfür zuständige
Minister wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung Regelungen zu treffen über:

1. die Aufstellung, Prüfung und Geneh-
migung sowie die Überwachung der
Einhaltung von Betriebsplänen nach 
§ 5,

2. die Höhe und das Verfahren der Erhe-
bung der Walderhaltungsabgabe so-
wie deren Verwendung nach § 12 
Abs. 5,

3. die Art und den Umfang der fachli-
chen Betreuung für den Körperschafts-
wald nach § 19 Abs. 1 durch den Lan-
desbetrieb Hessen-Forst,

4. die Organisation von Gemeinschafts-
wald nach § 20, insbesondere

a) zu den Organen und deren Befug-
nissen,

b) zu den Rechten und Pflichten der
Eigentümerinnen und Eigentümer,

c) zu den Anforderungen an eine Sat-
zung,

d) zu dem Verfahren von Beschluss-
fassungen sowie

e) Übergangsbestimmungen.

5. die Art und den Umfang der allgemei-
nen und der besonderen Förderung
des Privatwaldes nach § 22 Abs. 1
durch den Landesbetrieb Hessen-Forst
nach § 27 Abs. 2 Nr. 3,

6. die Dienstkleidung der Forstbeschäf-
tigten sowie über deren Berufsbe-
zeichnung. In der Rechtsverordnung
nach Satz 1 Nr. 4 ist auch zu regeln, ob
und inwieweit in Satzungen abwei-

chende Regelungen getroffen werden
dürfen.

§ 34

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.

Artikel 27)

Änderung des 
Hessischen Ausführungsgesetzes zum

Bundesnaturschutzgesetz

Das Hessische Ausführungsgesetz zum
Bundesnaturschutzgesetz vom 20. De-
zember 2010 (GVBl. I S. 629), geändert
durch Gesetz vom 12. Dezember 2012
(GVBl. S. 590), wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt
geändert:

a) Die Angabe „§ 33 Aufhebung bis-
herigen Rechts“ wird durch die
Angabe „§ 33 Aufhebung der Ver-
ordnung über die Natura-2000-Ge-
biete in Hessen“ ersetzt.

b) In der Angabe zu § 35 werden hin-
ter dem Wort „Inkrafttreten“ das
Komma und das Wort „Außerkraft-
treten“ gestrichen.

2. § 2 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 2 werden nach der Angabe
„(BGBl. I S. 2542)“ ein Komma
und die Angabe „zuletzt geändert
durch Gesetz vom 21. Januar 2013
(BGBl. I S. 95),“ eingefügt.

b) Nr. 5 Buchst. a wird wie folgt ge-
fasst:

„a) nach dem Bundesnaturschutz-
gesetz, außer für

aa) Maßnahmen nach § 3
Abs. 2 des Bundesnatur-
schutzgesetz zum Schutz
frei lebender Tiere oder
wild wachsender Pflanzen
der besonders geschütz-
ten Arten sowie ihrer Ent-
wicklungsformen und Le-
bensstätten,

bb) Genehmigungen nach § 39
Abs. 4 Satz 1 des Bundes-
naturschutzgesetzes,

cc) die Zulassung von Aus-
nahmen nach § 45 Abs. 7
Satz 1 des Bundesnatur-
schutzgesetzes von den
Verboten des § 44 des
Bundesnaturschutzgeset-
zes sowie die Erteilung
von Befreiungen nach 
§ 67 Abs. 1 des Bundesna-
turschutzgesetzes von den
Verboten des § 39 Abs. 5
Satz 1 des Bundesnatur-
schutzgesetzes und nach
§ 67 Abs. 2 des Bundesna-
turschutzgesetzes von den
Verboten des § 44 Abs. 1
und Abs. 2 Nr. 1 des Bun-
desnaturschutzgesetzes,“

2) Hebt auf FFN 86-7
3) Hebt auf FFN 86-25
4) Hebt auf FFN 86-36
5) Hebt auf FFN 86-40
6) Hebt auf FFN 312-1
7) Ändert FFN 881-51
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c) In Abs. 5 werden die Wörter „die
bei Kartierungen und Bestandser-
hebungen für Forschungsvorha-
ben“ durch „die bei Kartierungen,
Bestandserhebungen und Untersu-
chungen für Forschungszwecke“
ersetzt.

3. Dem § 3 wird als Abs. 6 angefügt:

„(6) Ein Antrag auf eine Entschä-
digungszahlung nach § 68 Abs. 1 und
2 Satz 1 und 2 des Bundesnatur-
schutzgesetzes ist schriftlich bei der
oberen Naturschutzbehörde zu stel-
len. Der zum Ausgleich zu zahlende
Betrag wird vom Land geschuldet
und ist ab dem Zeitpunkt der Antrag-
stellung mit dem Basiszinssatz nach 
§ 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
zu verzinsen. Zugunsten des Landes
ist die Nutzungseinschränkung, wel-
che die Ausgleichspflicht begründet,
durch Eintragung einer beschränkten
persönlichen Dienstbarkeit zu si-
chern, soweit dies zur dauerhaften
Durchsetzung der naturschutzrechtli-
chen Beschränkungen erforderlich
ist.“

4. § 5 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fas-
sung:

„Auf der Grundlage vertraglicher
Vereinbarungen können Dritte, ins-
besondere Landschaftspflegeverbän-
de, mit der Erstellung und Durchfüh-
rung eines Bewirtschaftungsplans be-
auftragt werden; abweichend von
Satz 1 Nr. 2 ist in den Fällen des 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b die obe-
re Naturschutzbehörde für die Beauf-
tragung zuständig.“

5. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 2 werden die Wörter
„und landschaftsgerechte Neuge-
staltung der Landschaft“ gestri-
chen.

b) Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) In den Fällen des § 17 
Abs. 1 des Bundesnaturschutzge-
setzes ist das Benehmen mit der
oberen Naturschutzbehörde herzu-
stellen, wenn für die Zulassung
oder Anzeige eine obere oder
oberste Landesbehörde zuständig
ist, im Übrigen mit der unteren Na-
turschutzbehörde.“

6. § 12 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 1 wird die Angabe „sowie
über Natura-2000-Gebiete nach 
§ 14 Abs. 2“ gestrichen.

b) Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

„2. Natur- und Landschaftsschutz-
gebiete sowie Natura-2000-
Gebiete nach § 14 Abs. 2 ist
die obere Naturschutzbehör-
de,“

7. § 15 Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst:

„Die obere Naturschutzbehörde er-
greift oder veranlasst die nötigen
Maßnahmen, um

1. Veränderungen und Störungen,
die zu einer erheblichen Beein-
trächtigung eines Natura-2000-
Gebietes im Sinne von § 33 Abs. 1
Satz 1 des Bundesnaturschutzge-
setzes führen können, zu unterbin-
den oder zu beseitigen, soweit ver-
tragliche Regelungen nicht beste-
hen oder wenn die Veränderungen
und Störungen nicht nach § 33
Abs. 1 Satz 2 des Bundesnatur-
schutzgesetzes zugelassen werden
können; § 17 Abs. 8 Satz 1 des
Bundesnaturschutzgesetzes findet
mit diesen Maßgaben entspre-
chende Anwendung,

2. die Entwicklung eines günstigen
Erhaltungszustandes zu gewähr-
leisten, wenn dies durch vertragli-
che Vereinbarungen nach Maßga-
be des § 3 Abs. 1 Satz 1 nicht er-
reicht werden kann.“

8. § 16 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst:

„Die erforderlichen Entscheidungen
werden von der zuständigen Behörde
im Benehmen mit der oberen Natur-
schutzbehörde getroffen, wenn für
die Zulassung des Projekts eine obere
oder oberste Landesbehörde zustän-
dig ist, im Übrigen im Benehmen mit
der unteren Naturschutzbehörde, so-
weit Bundesrecht dem nicht entge-
gensteht.“

9. § 33 wird wie folgt gefasst:

„§ 33

Aufhebung der Verordnung 
über die Natura-2000-Gebiete 

in Hessen

Die Verordnung über die Natu-
ra-2000-Gebiete in Hessen vom 
16. Januar 2008 (GVBl. I S. 36), ge-
ändert durch Gesetz vom 20. De-
zember 2010 (GVBl. I S. 629, 2011 I
S. 43), wird aufgehoben, soweit und
sobald eine Rechtsverordnung nach
§ 14 Abs. 2 in Kraft tritt.“

10. § 35 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden das
Komma und das Wort „Außerkraft-
treten“ gestrichen.

b) Satz 2 wird aufgehoben.

Artikel 38)

Änderung des Hessischen Gesetzes 
zur Ausführung der 

Verwaltungsgerichtsordnung

In der Anlage des Hessischen Gesetzes
zur Ausführung der Verwaltungsgerichts-
ordnung in der Fassung vom 27. Oktober
1997 (GVBl. I S. 381), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 16. September 2011
(GVBl. I S. 420), erhält Nr. 12.5 folgende
Fassung:

8)Ändert FFN 212-5
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„12.5 Entscheidungen über die Ge-
nehmigung nach den §§ 12 und
14 des Hessischen Waldgeset-
zes vom 27. Juni 2013 (GVBl. 
S. 458);“.

Artikel 49)

Änderung des 
Hessischen Fischereigesetzes

In § 55 Satz 2 des Hessischen Fische-
reigesetzes in der Fassung vom 3. Dezem-
ber 2010 (GVBl. I S. 362) wird die Angabe
„2015“ durch „2018“ ersetzt.

Artikel 510)

Änderung des Hessischen Jagdgesetzes

In § 46 Satz 2 des Hessischen Jagdge-
setzes in der Fassung vom 5. Juni 2001
(GVBl. I S. 271), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 10. Juni 2011 (GVBl. I S. 293),
wird die Angabe „2016“ durch „2019“ er-
setzt.

Artikel 6

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.

9) Ändert FFN 87-26
10) Ändert FFN 87-32

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet

Wiesbaden, den 27. Juni 2013

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n  

B o u f f i e r f ü r  U m w e l t ,  E n e r g i e ,  
L a n d w i r t s c h a f t  

u n d  Ve r b r a u c h e r s c h u t z

P u t t r i c h
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Die Geschäftsordnung des Hessischen
Landtags vom 16. Dezember 1993 (GVBl. I
S. 628), in Kraft gesetzt durch Beschluss
des Landtags vom 5. Februar 2009 (GVBl. I
S. 50), zuletzt geändert durch Beschluss
des Landtags vom 8. Juni 2011 (GVBl. I 
S. 307), wird wie folgt geändert:

In § 98 Abs. 1 wird folgender neuer Satz 3
angefügt:

„Der Schriftform genügt auch eine elek-
tronisch übermittelte Eingabe, wenn das
auf der Internetseite des Landtags für
elektronische Petitionen zur Verfügung
gestellte Formular verwendet wird.“

*) Ändert FFN 12-14

Wiesbaden, den 27. Juni 2013

D e r  P r ä s i d e n t  d e s  H e s s i s c h e n  L a n d t a g s

K a r t m a n n

Geschäftsordnung
des Hessischen Landtags*)

Vom 27. Juni 2013
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